
Bundesgesetz vom 24. Oktober 1967 betreffend den 
Familienlastenausgleich durch Beihilfen 
(Familienlastenausgleichsgesetz 1967) 

StF: BGBl. Nr. 376/1967 
 

§ 1 
 
Zur Herbeiführung eines Lastenausgleiches im Interesse der Familie werden 
die nach diesem Bundesgesetz vorgesehenen Leistungen gewährt. 
 

Abschnitt I 
Familienbeihilfe 

 
§ 2 

 
(1) Anspruch auf Familienbeihilfe haben Personen, die im Bundesgebiet einen 
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
 
a) für minderjährige Kinder, 
 
b) für volljährige Kinder, die das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben und die für einen Beruf ausgebildet oder in einem erlernten Beruf in 
einer Fachschule fortgebildet werden, wenn ihnen durch den Schulbesuch die 
Ausübung ihres Berufes nicht möglich ist. Bei volljährigen Kindern, die ei-
ne in § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992, BGBl. Nr. 305, genannte Ein-
richtung besuchen, ist eine Berufsausbildung nur dann anzunehmen, wenn sie 
die vorgesehene Studienzeit pro Studienabschnitt um nicht mehr als ein Se-
mester oder die vorgesehene Ausbildungszeit um nicht mehr als ein Ausbil-
dungsjahr überschreiten. Wird ein Studienabschnitt in der vorgesehenen Stu-
dienzeit absolviert, kann einem weiteren Studienabschnitt ein Semester zu-
gerechnet werden. Die Studienzeit wird durch ein unvorhergesehenes oder un-
abwendbares Ereignis (zB Krankheit) oder nachgewiesenes Auslandsstudium 
verlängert. Dabei bewirkt eine Studienbehinderung von jeweils drei Monaten 
eine Verlängerung der Studienzeit um ein Semester. Zeiten als Studenten-
vertreterin oder Studentenvertreter nach dem Hochschülerschaftsgesetz 1998, 
BGBl. I Nr. 22/1999, sind unter Berücksichtigung der Funktion und der zeit-
lichen Inanspruchnahme bis zum Höchstausmaß von vier Semestern nicht in die 
zur Erlangung der Familienbeihilfe vorgesehene höchstzulässige Studienzeit 
einzurechnen. Gleiches gilt für die Vorsitzenden und die Sprecher der Heim-
vertretungen nach dem Studentenheimgesetz, BGBl. Nr. 291/1986. Der Bundes-
minister für Umwelt, Jugend und Familie hat durch Verordnung die näheren 
Voraussetzungen für diese Nichteinrechnung festzulegen. Zeiten des Mutter-
schutzes sowie die Pflege und Erziehung eines eigenen Kindes bis zur 
Vollendung des zweiten Lebensjahres hemmen den Ablauf der Studienzeit. Bei 
einem Studienwechsel gelten die in § 17 Studienförderungsgesetz 1992, BGBl. 
Nr. 305, angeführten Regelungen auch für den Anspruch auf Familienbeihilfe. 
Die Aufnahme als ordentlicher Hörer gilt als Anspruchsvoraussetzung für das 
erste Studienjahr.  Anspruch ab dem zweiten Studienjahr besteht nur dann, 
wenn für ein vorhergehendes Studienjahr die Ablegung einer Teilprüfung der 
ersten Diplomprüfung oder des ersten Rigorosums oder von Prüfungen aus 
Pflicht- und Wahlfächern des betriebenen Studiums im Gesamtumfang von acht 
Semesterwochenstunden nachgewiesen wird. Der Nachweis ist unabhängig von 
einem Wechsel der Einrichtung oder des Studiums durch Bestätigungen der im 
§ 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 genannten Einrichtungen zu erbrin-
gen. Für eine Verlängerung des Nachweiszeitraumes gelten die für die Ver-
längerung der Studienzeit genannten Gründe sinngemäß, 
 
c) für volljährige Kinder, die wegen einer vor Vollendung des 21. Lebens-
jahres oder während einer späteren Berufsausbildung, jedoch spätestens vor 
Vollendung des 27. Lebensjahres, eingetretenen körperlichen oder geistigen 
Behinderung voraussichtlich dauernd außerstande sind, sich selbst den Un-
terhalt zu verschaffen, 



 
d) für volljährige Kinder, die das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, für die Dauer von drei Monaten nach Abschluß der Berufsausbildung, so-
fern sie weder den Präsenz- oder Ausbildungsdienst noch den Zivildienst 
leisten, 
 
e) für volljährige Kinder, die das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, für die Zeit zwischen der Beendigung des Präsenz- oder Ausbildungs- 
oder Zivildienstes und dem Beginn oder der Fortsetzung der Berufsausbil-
dung, wenn die Berufsausbildung zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach dem En-
de des Präsenz- oder Zivildienstes begonnen oder fortgesetzt wird, 
 
f) für volljährige Kinder, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, wenn sie 
 
aa) weder den Präsenz- oder Ausbildungsdienst noch den Zivildienst leisten 
und 
 
bb) bei der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice als Arbeit-
suchende vorgemerkt sind und weder einen Anspruch auf eine Leistung nach 
dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl. Nr. 609, haben noch eine 
Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes durch das Arbeitsmarktservice 
erhalten; das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist durch eine Bestätigung 
des Arbeitsmarktservice nachzuweisen, 
 
g) für volljährige Kinder, die in dem Monat, in dem sie das 26. Lebensjahr 
vollenden, den Präsenz- oder Ausbildungsdienst oder Zivildienst leisten o-
der davor geleistet haben, bis längstens zur Vollendung des 27. Lebensjah-
res, sofern sie nach Ableistung des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes oder 
Zivildienstes für einen Beruf ausgebildet oder in einem erlernten Beruf in 
einer Fachschule fortgebildet werden, wenn ihnen durch den Schulbesuch die 
Ausübung ihres Berufes nicht möglich ist; für Kinder, die eine in § 3 des 
Studienförderungsgesetzes 1992 genannte Einrichtung besuchen, jedoch nur im 
Rahmen der in § 2 Abs. 1 lit. b vorgesehenen Studiendauer, 
 
h) für volljährige Kinder, die erheblich behindert sind (§ 8 Abs. 5), das 
27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die für einen Beruf ausgebil-
det oder in einem erlernten Beruf in einer Fachschule fortgebildet werden, 
wenn ihnen durch den Schulbesuch die Ausübung ihres Berufes nicht möglich 
ist; § 2 Abs. 1 lit. b zweiter bis letzter Satz sind nicht anzuwenden, 
 
i) für volljährige Kinder, die sich in dem Monat, in dem sie das 26. Le-
bensjahr vollenden, in Berufsausbildung befinden und die vor Vollendung des 
26. Lebensjahres ein Kind geboren haben oder an dem Tag, an dem sie das 26. 
Lebensjahr vollenden, schwanger sind, bis längstens zur Vollendung des 27. 
Lebensjahres; für Kinder, die eine in § 3 des Studienförderungsgesetzes 
1992 genannte Einrichtung besuchen, jedoch nur im Rahmen der in § 2 Abs. 1 
lit. b vorgesehenen Studiendauer. 
 
(2) Anspruch auf Familienbeihilfe für ein im Abs. 1 genanntes Kind hat die 
Person, zu deren Haushalt das Kind gehört. Eine Person, zu deren Haushalt 
das Kind nicht gehört, die jedoch die Unterhaltskosten für das Kind über-
wiegend trägt, hat dann Anspruch auf Familienbeihilfe, wenn keine andere 
Person nach dem ersten Satz anspruchsberechtigt ist. 
 
(3) Im Sinne dieses Abschnittes sind Kinder einer Person 
 
a) deren Nachkommen, 
b) deren Wahlkinder und deren Nachkommen, 
c) deren Stiefkinder, 
d) deren Pflegekinder (§§ 186 und 186a des allgemeinen bürgerlichen Gesetz-
buches). 
 



(4) Die Kosten des Unterhalts umfassen bei minderjährigen Kindern auch die 
Kosten der Erziehung und bei volljährigen Kindern, die für einen Beruf aus-
gebildet oder in ihrem Beruf fortgebildet werden, auch die Kosten der Be-
rufsausbildung oder der Berufsfortbildung. 
 
(5) Zum Haushalt einer Person gehört ein Kind dann, wenn es bei einheitli-
cher Wirtschaftsführung eine Wohnung mit dieser Person teilt. Die Haus-
haltszugehörigkeit gilt nicht als aufgehoben, wenn 
 
a) sich das Kind nur vorübergehend außerhalb der gemeinsamen Wohnung auf-
hält, 
 
b) das Kind für Zwecke der Berufsausübung notwendigerweise am Ort oder in 
der Nähe des Ortes der Berufsausübung eine Zweitunterkunft bewohnt, 
 
c) sich das Kind wegen eines Leidens oder Gebrechens nicht nur vorüberge-
hend in Anstaltspflege befindet, wenn die Person zu den Kosten des Unter-
halts mindestens in Höhe der Familienbeihilfe für ein Kind beiträgt; han-
delt es sich um ein erheblich behindertes Kind, erhöht sich dieser Betrag 
um den Erhöhungsbetrag für ein erheblich behindertes Kind (§ 8 Abs. 4). 
 
Ein Kind gilt bei beiden Elternteilen als haushaltszugehörig, wenn diese 
einen gemeinsamen Haushalt führen, dem das Kind angehört. 
 
(6) Bezieht ein Kind Einkünfte, die durch Gesetz als einkommensteuerfrei 
erklärt sind, ist bei Beurteilung der Frage, ob ein Kind auf Kosten einer 
Person unterhalten wird, von dem um jene Einkünfte geminderten Betrag der 
Kosten des Unterhalts auszugehen; in diesen Fällen trägt eine Person die 
Kosten des Unterhalts jedoch nur dann überwiegend, wenn sie hiezu monatlich 
mindestens in einem Ausmaß beiträgt, das betragsmäßig der Familienbeihilfe 
für ein Kind (§ 8 Abs. 2) oder, wenn es sich um ein erheblich behindertes 
Kind handelt, der Familienbeihilfe für ein erheblich behindertes Kind (§ 8 
Abs. 2 und 4) entspricht. 
 
(7) Unterhaltsleistungen auf Grund eines Ausgedinges gelten als auf Kosten 
des Unterhaltsleistenden erbracht, wenn der Unterhaltsleistende mit dem 
Empfänger der Unterhaltsleistungen verwandt oder verschwägert ist; solche 
Unterhaltsleistungen zählen für den Anspruch auf Familienbeihilfe auch 
nicht als eigene Einkünfte des Kindes. 
 
(8) Personen, die sowohl im Bundesgebiet als auch im Ausland einen Wohnsitz 
haben, haben nur dann Anspruch auf Familienbeihilfe, wenn sie den Mittel-
punkt ihrer Lebensinteressen im Bundesgebiet haben und sich die Kinder 
ständig im Bundesgebiet aufhalten. Eine Person hat den Mittelpunkt ihrer 
Lebensinteressen in dem Staat, zu dem sie die engeren persönlichen und 
wirtschaftlichen Beziehungen hat. 
 

§ 2a 
 
(1) Gehört ein Kind zum gemeinsamen Haushalt der Eltern, so geht der An-
spruch des Elternteiles, der den Haushalt überwiegend führt, dem Anspruch 
des anderen Elternteiles vor. Bis zum Nachweis des Gegenteils wird vermu-
tet, daß die Mutter den Haushalt überwiegend führt. 
 
(2) In den Fällen des Abs. 1 kann der Elternteil, der einen vorrangigen An-
spruch hat, zugunsten des anderen Elternteiles verzichten. Der Verzicht 
kann auch rückwirkend abgegeben werden, allerdings nur für Zeiträume, für 
die die Familienbeihilfe noch nicht bezogen wurde. Der Verzicht kann wider-
rufen werden. 
 
(3) (Anm.: aufgehoben durch § 50a Abs. 7, BGBl. Nr. 376/1963 idF BGBl. Nr. 
511/1994). 
 



§ 3 
 
(1) Personen, die nicht österreichische Staatsbürger sind, haben nur dann 
Anspruch auf Familienbeihilfe, wenn sie im Bundesgebiet bei einem Dienstge-
ber beschäftigt sind und aus dieser Beschäftigung Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit oder zufolge einer solchen Beschäftigung Bezüge aus der 
gesetzlichen Krankenversicherung im Bundesgebiet beziehen; kein Anspruch 
besteht jedoch, wenn die Beschäftigung nicht länger als drei Monate dauert. 
Kein Anspruch besteht außerdem, wenn die Beschäftigung gegen bestehende 
Vorschriften über die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer verstößt. 
 
(2) Abs. 1 gilt nicht für Personen, die sich seit mindestens sechzig Kalen-
dermonaten ständig im Bundesgebiet aufhalten, sowie für Staatenlose und für 
Flüchtlinge im Sinne des Art. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge vom 28. Juli 1951, BGBl. Nr. 55/1955, und des Protokolls über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974. 
 
(3) Ist der Elternteil, der den Haushalt überwiegend führt (§ 2a Abs. 1), 
nicht österreichischer Staatsbürger, genügt für dessen Anspruch auf Famili-
enbeihilfe, wenn der andere Elternteil österreichischer Staatsbürger ist 
oder die Voraussetzungen nach Abs. 1 oder 2 erfüllt. 
 

§ 4 
 
(1) Personen, die Anspruch auf eine gleichartige ausländische Beihilfe ha-
ben, haben keinen Anspruch auf Familienbeihilfe. 
 
(2) Österreichische Staatsbürger, die gemäß Abs. 1 oder gemäß § 5 Abs. 5 
vom Anspruch auf die Familienbeihilfe ausgeschlossen sind, erhalten eine 
Ausgleichszahlung, wenn die Höhe der gleichartigen ausländischen Beihilfe, 
auf die sie oder eine andere Person (§ 5 Abs. 5) Anspruch haben, geringer 
ist als die Familienbeihilfe, die ihnen nach diesem Bundesgesetz ansonsten 
zu gewähren wäre. 
 
(3) Die Ausgleichszahlung wird in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen 
der gleichartigen ausländischen Beihilfe und der Familienbeihilfe, die nach 
diesem Bundesgesetz zu gewähren wäre, geleistet. 
 
(4) Die Ausgleichszahlung ist jährlich nach Ablauf des Kalenderjahres, wenn 
aber der Anspruch auf die gleichartige ausländische Beihilfe früher er-
lischt, nach Erlöschen dieses Anspruches über Antrag zu gewähren. 
 
(5) Die in ausländischer Währung gezahlten gleichartigen ausländischen Bei-
hilfen sind nach den vom Bundesministerium für Finanzen auf Grund des § 4 
Abs. 8 des Umsatzsteuergesetzes 1972, BGBl. Nr. 223/1972, in der ,,Wiener 
Zeitung'' kundgemachten jeweiligen Durchschnittskursen in inländische Wäh-
rung umzurechnen. 
 
(6) Die Ausgleichszahlung gilt als Familienbeihilfe im Sinne dieses Bundes-
gesetzes; die Bestimmungen über die Höhe der Familienbeihilfe finden jedoch 
auf die Ausgleichszahlung keine Anwendung. 
 
(7) Der Anspruch auf die Ausgleichszahlung geht auf die Kinder, für die sie 
zu gewähren ist, über, wenn der Anspruchsberechtigte vor rechtzeitiger Gel-
tendmachung des Anspruches gestorben ist. Sind mehrere anspruchsberechtigte 
Kinder vorhanden, ist die Ausgleichszahlung durch die Anzahl der anspruchs-
berechtigten Kinder zu teilen. 
 

§ 5 
 
(1) Für ein Kalenderjahr, das nach dem Kalenderjahr liegt, in dem das Kind 
das 18. Lebensjahr vollendet hat und in dem es ein zu versteuerndes Einkom-
men (§ 33 Abs. 1 EStG 1988) bezogen hat, das den Betrag von 8 725 Euro ü-



bersteigt, besteht kein Anspruch auf Familienbeihilfe, wobei § 10 Abs. 2 
nicht anzuwenden ist. Bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens 
des Kindes bleiben außer Betracht: 
 
a) das zu versteuernde Einkommen, das vor oder nach Zeiträumen erzielt 
wird, für die Anspruch auf Familienbeihilfe besteht; hiebei bleibt das zu 
versteuernde Einkommen für Zeiträume nach § 2 Abs. 1 lit. d unberücksich-
tigt, 
 
b) Entschädigungen aus einem anerkannten Lehrverhältnis, 
 
c) Waisenpensionen und Waisenversorgungsgenüsse. 
 
(2) Kein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht für Kinder, denen Unterhalt 
von ihrem Ehegatten oder ihrem früheren Ehegatten zu leisten ist. 
 
(3) Kein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht für Kinder, die sich ständig 
im Ausland aufhalten. 
 
(4) Kein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht für Kinder, für die Anspruch 
auf eine gleichartige ausländische Beihilfe besteht. Die Gewährung einer 
Ausgleichszahlung (§ 4 Abs. 2) wird dadurch nicht ausgeschlossen. 
 

§ 6 
 
(1) Anspruch auf Familienbeihilfe haben auch minderjährige Vollwaisen, wenn 
 
a) sie im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
 
b) ihnen nicht Unterhalt von ihrem Ehegatten oder ihrem früheren Ehegatten 
zu leisten ist und 
 
c) für sie keiner anderen Person Familienbeihilfe zu gewähren ist. 
 
(2) Volljährige Vollwaisen haben Anspruch auf Familienbeihilfe, wenn auf 
sie die Voraussetzungen des Abs. 1 lit. a bis c zutreffen und wenn sie 
 
a) das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und für einen Beruf ausge-
bildet werden oder in einem erlernten Beruf in einer Fachschule fortgebil-
det werden, wenn ihnen durch den Schulbesuch die Ausübung ihres Berufes 
nicht möglich ist. § 2 Abs. 1 lit. b zweiter bis letzter Satz sind anzuwen-
den; oder 
 
b) das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, für die Dauer von drei 
Monaten nach Abschluß der Berufsausbildung, sofern sie weder den Präsenz- 
oder Ausbildungsdienst noch den Zivildienst leisten, oder 
 
c) das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, für die Zeit zwischen Be-
endigung des Präsenz- oder Zivildienstes und dem Beginn oder der Fortset-
zung der Berufsausbildung, wenn die Berufsausbildung zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt nach dem Ende des Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes 
begonnen oder fortgesetzt wird, oder 
 
d) wegen einer vor Vollendung des 21. Lebensjahres oder während einer spä-
teren Berufsausbildung, jedoch spätestens vor Vollendung des 27. Lebensjah-
res, eingetretenen körperlichen oder geistigen Behinderung voraussichtlich 
dauernd außerstande sind, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen, und 
sich in keiner Anstaltspflege befinden, oder 
 
e) das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und 
 
aa) weder den Präsenz- oder Ausbildungsdienst noch den Zivildienst leisten 
und 



 
bb) bei der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice als Arbeit-
suchende vorgemerkt sind und weder einen Anspruch auf eine Leistung nach 
dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl. Nr. 609, haben noch eine 
Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes durch das Arbeitsmarktservice 
erhalten; das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist durch eine Bestätigung 
des Arbeitsmarktservice nachzuweisen, 
 
f) In dem Monat, in dem sie das 26. Lebensjahr vollenden, den Präsenz- oder 
Ausbildungsdienst oder Zivildienst leisten oder davor geleistet haben, bis 
längstens zur Vollendung des 27. Lebensjahres, sofern sie nach Ableistung 
des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes oder Zivildienstes für einen Beruf 
ausgebildet oder in einem erlernten Beruf in einer Fachschule fortgebildet 
werden, wenn ihnen durch den Schulbesuch die Ausübung ihres Berufes nicht 
möglich ist; Vollwaisen die eine in § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 
genannte Einrichtung besuchen, jedoch nur im Rahmen der in § 2 Abs. 1 lit. 
b vorgesehenen Studiendauer, 
 
g) erheblich behindert sind (§ 8 Abs. 5), das 27. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben und für einen Beruf ausgebildet oder in einem erlernten Be-
ruf in einer Fachschule fortgebildet werden, wenn ihnen durch den Schulbe-
such die Ausübung ihres Berufes nicht möglich ist; § 2 Abs. 1 lit. b zwei-
ter bis letzter Satz sind nicht anzuwenden, 
 
h) sich in dem Monat, in dem sie das 26. Lebensjahr vollenden, in Be-
rufsausbildung befinden und die vor Vollendung des 26. Lebensjahres ein 
Kind geboren haben oder an dem Tag, an dem sie das 26. Lebensjahr vollen-
den, schwanger sind, bis längstens zur Vollendung des 27. Lebensjahres; 
Kinder, die eine in § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 genannte Ein-
richtung besuchen, jedoch nur im Rahmen der in § 2 Abs. 1 lit. b vorgesehe-
nen Studiendauer. 
 
(3) Für ein Kalenderjahr, das nach dem Kalenderjahr liegt, in dem die Voll-
waise das 18. Lebensjahr vollendet hat und in dem sie ein zu versteuerndes 
Einkommen (§ 33 Abs. 1 EStG 1988) bezogen hat, das den Betrag von 8 725 Eu-
ro übersteigt, besteht kein Anspruch auf Familienbeihilfe, wobei § 10 Abs. 
2 nicht anzuwenden ist. Bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens 
der Vollwaise bleiben außer Betracht: 
 
a) das zu versteuernde Einkommen, das vor oder nach Zeiträumen erzielt 
wird, für die Anspruch auf Familienbeihilfe besteht; hiebei bleibt das zu 
versteuernde Einkommen für Zeiträume nach § 2 Abs. 1 lit. d unberücksich-
tigt, 
 
b) Entschädigungen aus einem anerkannten Lehrverhältnis, 
 
c) Waisenpensionen und Waisenversorgungsgenüsse. 
 
(4) Als Vollwaisen gelten Personen, deren Vater verstorben, verschollen o-
der nicht festgestellt und deren Mutter verstorben, verschollen oder unbe-
kannt ist. 
 
(5) Kinder, deren Eltern ihnen nicht überwiegend Unterhalt leisten und die 
sich nicht auf Kosten der Jugendwohlfahrtspflege oder der Sozialhilfe in 
Heimerziehung befinden, haben unter denselben Voraussetzungen Anspruch auf 
Familienbeihilfe, unter denen eine Vollwaise Anspruch auf Familienbeihilfe 
hat (Abs. 1 bis 3). 
 

§ 7 
 
Für ein Kind wird Familienbeihilfe nur einer Person gewährt. 
 



§ 8 
 
(1) Der einer Person zustehende Betrag an Familienbeihilfe bestimmt sich 
nach der Anzahl und dem Alter der Kinder, für die ihr Familienbeihilfe ge-
währt wird. 
 
(2) Ab 1. Jänner 2002 beträgt die Familienbeihilfe für jedes Kind monatlich 
105,4 Euro; sie erhöht sich für jedes Kind ab Beginn des Kalendermonats, in 
dem dieses das 10. Lebensjahr vollendet, um monatlich 18,2 Euro; sie erhöht 
sich weiters ab Beginn des Kalendermonats, in dem das Kind das 19. Lebens-
jahr vollendet, um monatlich 21,8 Euro. Diese Beträge gelten für eine Voll-
waise (§ 6) entsprechend. 
 
(3) Wird ab 1. Jänner 2002 für zwei Kinder die Familienbeihilfe bezogen, 
erhöht sich der Gesamtbetrag an Familienbeihilfe um monatlich 12,8 Euro und 
erhöht sich darüber hinaus ab dem dritten Kind, für das Familienbeihilfe 
bezogen wird, um monatlich 25,5 Euro pro Kind. 
 
(4) Ab 1. Jänner 2002 erhöht sich die Familienbeihilfe für jedes Kind, das 
erheblich behindert ist, monatlich um 131 Euro. 
 
(5) Als erheblich behindert gilt ein Kind, bei dem eine nicht nur vorüber-
gehende Funktionsbeeinträchtigung im körperlichen, geistigen oder psychi-
schen Bereich oder in der Sinneswahrnehmung besteht. Als nicht nur vorüber-
gehend gilt ein Zeitraum von voraussichtlich mehr als drei Jahren. Der Grad 
der Behinderung muß mindestens 50 vH betragen, soweit es sich nicht um ein 
Kind handelt, das voraussichtlich dauernd außerstande ist, sich selbst den 
Unterhalt zu verschaffen. Für die Einschätzung des Grades der Behinderung 
sind die Vorschriften der §§ 7 und 9 Abs. 1 des Kriegsopferversorgungsge-
setzes 1957, BGBl. Nr. 152 in der jeweils geltenden Fassung, und die dies-
bezügliche Verordnung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 9. 
Juni 1965, BGBl. Nr. 150 in der jeweils geltenden Fassung, anzuwenden. Die 
erhebliche Behinderung ist spätestens nach fünf Jahren neu festzustellen, 
soweit nicht Art und Umfang eine Änderung ausschließen. 
 
(6) Der Grad der Behinderung oder die voraussichtlich dauernde Unfähigkeit, 
sich selbst den Unterhalt zu verschaffen, ist durch eine Bescheinigung ei-
nes inländischen Amtsarztes, einer inländischen Universitätsklinik, einer 
Fachabteilung einer inländischen Krankenanstalt oder eines Mobilen Bera-
tungsdienstes der Bundesämter für Soziales und Behindertenwesen nachzuwei-
sen. Kann auf Grund dieser Bescheinigung die erhöhte Familienbeihilfe nicht 
gewährt werden, hat das Finanzamt einen Bescheid zu erlassen. Zur Entschei-
dung über eine Berufung gegen diesen Bescheid hat die Finanzlandesdirektion 
ein Gutachten des nach dem Wohnsitz des Berufungswerbers zuständigen Bun-
desamtes für Soziales und Behindertenwesen einzuholen. Benötigt das Bundes-
amt für Soziales und Behindertenwesen hiefür ein weiteres Sachverständigen-
gutachten, sind die diesbezüglichen Kosten aus Mitteln des Ausgleichsfonds 
für Familienbeihilfen zu ersetzen. 
 
(7) Die Abs. 4 bis 6 gelten sinngemäß für Vollwaisen, die gemäß § 6 An-
spruch auf Familienbeihilfe haben. 
 
(8) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 201/1996) 
 

§ 9 
 
Zusätzlich zur Familienbeihilfe haben Personen unter folgenden Vorausset-
zungen (§§ 9a bis 9d) Anspruch auf einen Mehrkindzuschlag. Der Mehrkindzu-
schlag steht für jedes ständig im Bundesgebiet lebende dritte und weitere 
Kind zu, für das Familienbeihilfe gewährt wird. Ab 1. Jänner 2002 beträgt 
der Mehrkindzuschlag 36,4 Euro monatlich für das dritte und jedes weitere 
Kind. 
 



§ 9a 
 
(1) Der Anspruch auf Mehrkindzuschlag ist abhängig vom Anspruch auf Famili-
enbeihilfe und vom Einkommen des Kalenderjahres, das vor dem Kalenderjahr 
liegt, für das der Antrag auf Gewährung des Mehrkindzuschlages gestellt 
wird. Der Mehrkindzuschlag steht nur zu, wenn das zu versteuernde Einkommen 
(§ 33 Abs. 1 EStG 1988) des anspruchsberechtigten Elternteils und seines im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten oder Lebensgefährten insgesamt das 
Zwölffache der Höchstbeitragsgrundlage zur Sozialversicherung (§ 45 ASVG) 
für einen Kalendermonat nicht übersteigt. Das Einkommen des Ehegatten oder 
Lebensgefährten ist nur dann zu berücksichtigen, wenn dieser im Kalender-
jahr, das vor dem Kalenderjahr liegt, für das der Mehrkindzuschlag bean-
tragt wird, mehr als sechs Monate im gemeinsamen Haushalt gelebt hat. 
 
(2) Ein Verlustausgleich zwischen den Einkünften der im gemeinsamen Haus-
halt lebenden Ehegatten oder Lebensgefährten ist nicht zulässig. 
 

§ 9b 
 
Der Mehrkindzuschlag ist für jedes Kalenderjahr gesondert bei dem für die 
Erhebung der Abgaben vom Einkommen zuständigen Finanzamt zu beantragen; er 
wird höchstens für fünf Jahre rückwirkend vom Beginn des Monats der Antrag-
stellung gewährt. Die Auszahlung erfolgt im Wege der Veranlagung. Unter-
bleibt eine Veranlagung, ist in bezug auf die Auszahlung des Mehrkindzu-
schlages § 40 des Einkommensteuergesetzes 1988 sinngemäß anzuwenden. In 
diesem Fall kann zugunsten des im gemeinsamen Haushalt lebenden Elternteils 
oder Lebensgefährten, der veranlagt wird, auf den Anspruch auf den Mehr-
kindzuschlag verzichtet werden. 
 

§ 9c 
 
Auf den Mehrkindzuschlag sind die Bestimmungen der Abschnitte I und III des 
Bundesgesetzes betreffend die Familienbeihilfe sinngemäß anzuwenden, soweit 
in den §§ 9 bis 9d nichts anderes bestimmt ist. 
 

§ 9d 
 
Für Zeiträume, für die eine in § 46 des Familienlastenausgleichsgesetzes 
1967 genannte Gebietskörperschaft oder gemeinnützige Krankenanstalt ver-
pflichtet ist, die Familienbeihilfe auszuzahlen, ist der Aufwand für den 
Mehrkindzuschlag dem Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zu ersetzen. In 
diesen Fällen ist ein Bescheid zu erlassen. 
 

§ 10 
 
(1) Die Familienbeihilfe wird nur auf Antrag gewährt; die Erhöhung der Fa-
milienbeihilfe für ein erheblich behindertes Kind (§ 8 Abs. 4) ist beson-
ders zu beantragen. 
 
(2) Die Familienbeihilfe wird vom Beginn des Monats gewährt, in dem die 
Voraussetzungen für den Anspruch erfüllt werden. Der Anspruch auf Familien-
beihilfe erlischt mit Ablauf des Monats, in dem eine Anspruchsvoraussetzung 
wegfällt oder ein Ausschließungsgrund hinzukommt. 
 
(3) Die Familienbeihilfe und die erhöhte Familienbeihilfe für ein erheblich 
behindertes Kind (§ 8 Abs. 4) werden höchstens für fünf Jahre rückwirkend 
vom Beginn des Monats der Antragstellung gewährt. In bezug auf geltend ge-
machte Ansprüche ist § 209 Abs. 3 der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 
194/1961, anzuwenden. 
 
(4) Für einen Monat gebührt Familienbeihilfe nur einmal. 
 



(5) Minderjährige, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, bedürfen zur 
Geltendmachung des Anspruches auf die Familienbeihilfe und zur Empfangnahme 
der Familienbeihilfe nicht der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters. 
 

§ 12a 
 
Die Familienbeihilfe gilt nicht als eigenes Einkommen des Kindes und min-
dert nicht dessen Unterhaltsanspruch. 
 

§ 13 
 
Über Anträge auf Gewährung der Familienbeihilfe hat das nach dem Wohnsitz 
oder dem gewöhnlichen Aufenthalt der antragstellenden Person zuständige Fi-
nanzamt zu entscheiden. Insoweit einem Antrag nicht oder nicht vollinhalt-
lich stattzugeben ist, ist ein Bescheid zu erlassen. 
 

§ 22 
 
(1) Den Dienstgebern und den auszahlenden Stellen sind die von ihnen ausge-
zahlten Familienbeihilfen aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbei-
hilfen (§ 39) zu ersetzen, sofern sie die ausgezahlten Familienbeihilfen 
nicht gemäß § 46 aus eigenen Mitteln zu tragen haben. Die Ersatzanspruche 
sind von den Dienstgebern und den auszahlenden Stellen ohne abgabenbehörd-
liche Festsetzung selbst zu berechnen und bei dem nach § 43 zuständigen Fi-
nanzamt geltend zu machen. Die Ersatzansprüche sind so zu behandeln, als ob 
sie Abgaben wären. 
 
(2) Der Ersatzanspruch nach Abs. 1 verjährt in fünf Jahren, gerechnet vom 
Ende des Kalenderjahres, in dem die Familienbeihilfe ausgezahlt wurde. 
 
(3) Wer gemäß Abs. 1 Ersatz erhalten hat, ohne im entsprechenden Ausmaß Fa-
milienbeihilfe ausgezahlt zu haben, hat die zu Unrecht erhaltenen Beträge 
zurückzuzahlen. Wer Familienbeihilfe ohne Vorliegen einer Familienbeihil-
fenkarte oder über das nach den Eintragungen auf der Familienbeihilfenkarte 
gebührende Ausmaß oder ohne Vorliegen einer Auszahlungsverpflichtung ausge-
zahlt und ersetzt erhalten hat, hat die entsprechenden Beträge zurückzuzah-
len. 
 
(4) Sofern in den vorstehenden Absätzen nicht anderes bestimmt ist, finden 
auf die Ersatzansprüche der Dienstgeber und auszahlenden Stellen sowie auf 
die Rückforderungsansprüche (Abs. 3) die Bestimmungen der Bundesabgabenord-
nung, BGBl. Nr. 194/1961, sinngemäß Anwendung. 
 

§ 25 
 
Personen, denen Familienbeihilfe gewährt oder an Stelle der anspruchsbe-
rechtigten Person ausgezahlt (§ 12) wird, sind verpflichtet, Tatsachen, die 
bewirken, daß der Anspruch auf Familienbeihilfe erlischt, sowie Änderungen 
des Namens oder der Anschrift ihrer Person oder der Kinder, für die ihnen 
Familienbeihilfe gewährt wird, zu melden. Die Meldung hat innerhalb eines 
Monats, gerechnet vom Tag des Bekanntwerdens der zu meldenden Tatsache, bei 
dem nach § 13 zuständigen Finanzamt zu erfolgen. 
 

§ 26 
 
(1) Wer Familienbeihilfe zu Unrecht bezogen hat, hat die entsprechenden Be-
träge zurückzuzahlen, soweit der unrechtmäßige Bezug nicht ausschließlich 
durch eine unrichtige Auszahlung durch eine in § 46 des Familienlastenaus-
gleichsgesetzes 1967 genannte Gebietskörperschaft oder gemeinnützige Kran-
kenanstalt verursacht worden ist. Zurückzuzahlende Beträge können auf fäl-
lige oder fällig werdende Familienbeihilfen angerechnet werden. 
 



(2) Durch die Bestimmung des Abs. 1 wird das Recht der in § 46 des Famili-
enlastenausgleichsgesetzes 1967 genannte Gebietskörperschaften oder gemein-
nützigen Krankenanstalten auf Rückforderung irrtümlich geleisteter Beihil-
fenzahlungen nicht ausgeschlossen.  
 
(3) Für die Rückzahlung eines zu Unrecht bezogenen Betrages an Familienbei-
hilfe haftet auch derjenige Elternteil des Kindes, der mit dem Rückzah-
lungspflichtigen in der Zeit, in der die Familienbeihilfe für das Kind zu 
Unrecht bezogen worden ist, im gemeinsamen Haushalt gelebt hat. 
 
(4) Die Oberbehörden sind ermächtigt, in Ausübung des Aufsichtsrechtes die 
nachgeordneten Abgabenbehörden anzuweisen, von der Rückforderung des un-
rechtmäßigen Bezuges abzusehen, wenn die Rückforderung unbillig wäre. 
 
(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 142/2000) 
 

§ 27 
 
(1) Die Familienbeihilfen sind von der Einkommensteuer befreit und gehören 
auch nicht zur Bemessungsgrundlage für sonstige Abgaben und öffentlich-
rechtliche Beiträge. 
 
(2) Der Anspruch auf Familienbeihilfe ist gemäß § 290 Abs. 1 Z 9 der Exeku-
tionsordnung nicht pfändbar. 
 

§ 28 
 
Die zur Durchführung von Verfahren nach den Bestimmungen dieses Abschnittes 
erforderlichen Eingaben und Amtshandlungen sowie die Entscheidungen in die-
sen Verfahren sind von den Stempelgebühren sowie von den Gerichts- und Jus-
tizverwaltungsgebühren befreit. 
 

§ 29 
 
(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und wird mit einer Geldstrafe bis zu 
360 Euro oder mit Arrest bis zu zwei Wochen bestraft: 
 
a) wer vorsätzlich oder grob fahrlässig die gemäß § 25 vorgesehene 
 Meldung nicht rechtzeitig erstattet und dadurch einen unrechtmäßigen Bezug 
von Familienbeihilfe bewirkt, 
 
b) wer Familienbeihilfe vorsätzlich oder grob fahrlässig zu Unrecht be-
zieht, 
 
c) wer vorsätzlich oder grob fahrlässig Familienbeihilfe entgegen den Vor-
schriften dieses Bundesgesetzes auszahlt und hiefür Ersatzansprüche (§ 22) 
geltend macht, 
 
d) wer als Dienstgeber zur Auszahlung der Familienbeihilfe verpflichtet ist 
und dieser Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht nachkommt, 
 
e) wer vorsätzlich oder grob fahrlässig Ersatzansprüche (§ 22) geltend 
macht, ohne Familienbeihilfe im entsprechenden Ausmaß ausgezahlt zu haben, 
 
sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften strenger zu ahnden ist. Bei 
besonders erschwerenden Umständen können beide Strafen nebeneinander ver-
hängt werden. 
 
(2) Die Verjährungsfrist (§ 31 Verwaltungsstrafgesetz 1950) beträgt bei den 
im Abs. 1 angeführten Verwaltungsübertretungen drei Jahre. 
 



Abschnitt Ia 
Schulfahrtbeihilfe und Schülerfreifahrten 

 
§ 30a 

 
(1) Anspruch auf Schulfahrtbeihilfe haben Personen für Kinder, für die ih-
nen Familienbeihilfe gewährt oder ausgezahlt (§ 12) wird oder für die sie 
nur deswegen keinen Anspruch auf Familienbeihilfe haben, weil sie Anspruch 
auf eine gleichartige ausländische Beihilfe haben (§ 4 Abs. 1), wenn das 
Kind 
 
a) eine öffentliche oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestattete Schule 
im Inland als ordentlicher Schüler besucht oder 
 
b) eine gleichartige Schule im grenznahen Gebiet im Ausland als ordentli-
cher Schüler besucht, die für das Kind günstiger zu erreichen ist als eine 
inländische Schule, wenn bei Pflichtschulen hiefür die schulbehördliche Be-
willigung vorliegt, oder 
 
c) eine im Bundesgesetz betreffend die Regelung des medizinisch-technischen 
Fachdienstes und der Sanitätshilfsdienste, BGBl. Nr. 102/1961, oder eine im 
Bundesgesetz über Gesundheits- und Krankenpflegeberufe, BGBl. I Nr. 
108/1997, geregelte Schule besucht und 
 
der kürzeste Weg zwischen der Wohnung im Inland und der Schule in einer 
Richtung (Schulweg) mindestens 2 km lang ist. Für ein behindertes Kind be-
steht Anspruch auf Schulfahrtbeihilfe auch dann, wenn der Schulweg weniger 
als 2 km lang ist und dem Kind die Zurücklegung dieses Weges ohne Benutzung 
eines Verkehrsmittels nicht zumutbar ist. 
 
(2) Anspruch auf Schulfahrtbeihilfe haben auch Vollwaisen, denen Familien-
beihilfe gewährt wird (§ 6) oder die nur deswegen keinen Anspruch auf Fami-
lienbeihilfe haben, weil sie Anspruch auf eine gleichartige ausländische 
Beihilfe haben (§ 4 Abs. 1), wenn die Vollwaise 
 
a) eine öffentliche oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestattete Schule 
im Inland als ordentlicher Schüler besucht oder 
 
b) eine gleichartige Schule im grenznahen Gebiet im Ausland als ordentli-
cher Schüler besucht, die günstiger zu erreichen ist als eine inländische 
Schule, wenn bei Pflichtschulen hiefür die schulbehördliche Bewilligung 
vorliegt, oder 
 
c) eine im Bundesgesetz betreffend die Regelung des medizinisch-technischen 
Fachdienstes und der Sanitätshilfsdienste, BGBl. Nr. 102/1961, oder eine im 
Bundesgesetz über Gesundheits- und Krankenpflegeberufe, BGBl. I Nr. 
108/1997, geregelte Schule besucht 
 
und der Schulweg mindestens 2 km lang ist. Behinderte Vollwaisen haben auch 
dann Anspruch auf Schulfahrtbeihilfe, wenn der Schulweg weniger als 2 km 
lang ist und der behinderten Vollwaise die Zurücklegung dieses Weges ohne 
Benutzung eines Verkehrsmittels nicht zumutbar ist. 
 
(3) Als eine Schule im Sinne des Abs. 1 lit. a und Abs. 2 lit. A gilt auch 
eine Schule, die gemäß § 12 des Schulpflichtgesetzes 1985, BGBl. Nr. 76, 
als zur Erfüllung der Schulpflicht geeignet anerkannt wurde, sowie eine 
Privatschule, der die Führung einer gesetzlich geregelten Schulartbezeich-
nung bewilligt wurde (§ 11 des Privatschulgesetzes, BGBl. Nr. 244/1962). 
 
(4) Als ordentliche Schüler im Sinne dieses Abschnittes gelten auch Schü-
ler, die wegen mangelnder Kenntnis der Unterrichtssprache oder wegen der 
Zulassung zur Ablegung einer Einstufungsprüfung (§ 3 Abs. 6 des Schulunter-
richtsgesetzes 1986, BGBl. Nr. 472) oder wegen der Zulassung zur Ablegung 



einer Aufnahmsprüfung (§ 29 Abs. 5 des Schulunterrichtsgesetzes) als außer-
ordentliche Schüler geführt werden. 
 
(5) Als ordentliche Schüler im Sinne dieses Abschnittes gelten auch Berufs-
schüler, die eine fachliche Berufsschule des der Ausbildung entsprechenden 
anerkannten Lehrberufes besuchen und mangels der Berufsschulpflicht als au-
ßerordentliche Schüler geführt werden. 
 

§ 30b 
 
(1) Kein Anspruch auf Schulfahrtbeihilfe besteht für den Teil des Schulwe-
ges, auf dem der Schüler eine unentgeltliche Beförderung oder die Schüler-
freifahrt in Anspruch nehmen kann. Für den verbleibenden Teil des Schulwe-
ges besteht Anspruch auf Schulfahrtbeihilfe dann, wenn dieser Teil des 
Schulweges mindestens 2 km lang ist, in diesen Fällen richtet sich die Höhe 
der Schulfahrtbeihilfe (§ 30c Abs. 1 und 2) nach der Länge dieses Teiles 
des Schulweges. 
 
(2) Kein Anspruch auf Schulfahrtbeihilfe besteht für den Besuch von Lehr-
veranstaltungen, die nur fallweise stattfinden. 
 

§ 30c 
 
(1) Die Schulfahrtbeihilfe beträgt, wenn der Schulweg nicht länger als 10 
km ist und 
 
a) an einem Schultag oder an zwei Schultagen in der 
Woche zurückgelegt wird, monatlich 4,4 Euro, 
 
b) an drei oder vier Schultagen in der Woche 
zurückgelegt wird, monatlich 8,8 Euro, 
 
c) an mehr als vier Schultagen in der Woche 
zurückgelegt wird, monatlich 13,1 Euro. 
 
(2) Die Schulfahrtbeihilfe beträgt, wenn der Schulweg länger als 10 km ist 
und 
 
a) an einem Schultag oder an zwei Schultagen in der 
Woche zurückgelegt wird, monatlich 6,6 Euro, 
 
b) an drei oder vier Schultagen in der Woche 
zurückgelegt wird, monatlich 13,1 Euro, 
 
c) an mehr als vier Schultagen in der Woche 
zurückgelegt wird, monatlich 19,7 Euro. 
 
(3) Werden für die Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels durch den 
Schüler höhere Kosten als die in den Abs. 1 und 2 vorgesehenen Pauschbeträ-
ge nachgewiesen, so richtet sich die monatliche Schulfahrtbeihilfe nach der 
Höhe der in einem Kalendermonat tarifmäßig, aber höchstens im Ausmaß des 
für den maßgeblichen Schulweg geltenden Verrechnungstarifes (§ 29 ÖPNRV-G 
1999 in der Fassung BGBl. I Nr. 204/1999) notwendig aufgelaufenen Kosten, 
abzüglich eines Selbstbehaltes von 19,6 Euro für jedes Schuljahr. Geleiste-
te Eigenanteile des Schülers für das jeweilige Schuljahr sind auf diesen 
Selbstbehalt anzurechnen. Steht ein geeignetes öffentliches Verkehrsmittel 
nicht zur Verfügung, erhöhen sich die in den Abs. 1 und 2 vorgesehenen 
Pauschbeträge um 100 vH. 
 
(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 297/1995) 
 



§ 30d 
 
(1) Die Schulfahrtbeihilfe wird für ein Kind nur einmal gewährt. Wird die 
Familienbeihilfe für ein Kind gemäß § 12 einer anderen Person als dem An-
spruchsberechtigten ausgezahlt, so ist die Schulfahrtbeihilfe für das Kind 
der Person zu gewähren, der die Familienbeihilfe ausgezahlt wird. 
 
(2) Die Schulfahrtbeihilfe wird für jeden Monat gewährt, in dem der Schüler 
die Schule besucht, in einem Schuljahr jedoch höchstens für zehn Monate. 
Liegen in einem Monat die Voraussetzungen für die Gewährung verschieden ho-
her Pauschbeträge vor, so ist die Schulfahrtbeihilfe in Höhe des höheren 
Pauschbetrages zu gewähren. 
 

§ 30e 
 
(1) Die Schulfahrtbeihilfe ist nur auf Antrag zu gewähren. Der Antrag ist 
bei dem nach Abs. 2 zuständigen Finanzamt bis 30. Juni des Kalenderjahres 
einzubringen, das dem Kalenderjahr folgt, in dem das Schuljahr endet, für 
welches die Schulfahrtbeihilfe begehrt wird. Auf gesonderten Antrag kann 
die Schulfahrtbeihilfe nach § 30c Abs. 3 erster Satz für jeweils zwei Mona-
te innerhalb des ersten Monats, frühestens beginnend mit Beginn des Schul-
jahres, für das die Schulfahrtbeihilfe begehrt wird, ausgezahlt werden. § 
10 Abs. 5 ist sinngemäß anzuwenden. 
 
(2) Zur Entscheidung über einen Antrag auf Gewährung der Schulfahrtbeihilfe 
ist das Finanzamt zuständig, das für die Gewährung der Familienbeihilfe zu-
ständig ist (§ 13). Insoweit einem Antrag nicht vollinhaltlich stattzugeben 
ist, ist ein Bescheid zu erlassen. 
 
(3) Die Schulfahrtbeihilfe ist nur zu gewähren, wenn der Antragsteller eine 
Bestätigung der Schule vorlegt, aus der die Staatsbürgerschaft des Schü-
lers, der Schulbesuch und der Wohnort des Schülers, von dem aus die Schule 
besucht wird, hervorgehen. 
 
(4) Die Schulfahrtbeihilfe wird für ein Schuljahr nur einmal, nach Ablauf 
des Unterrichtsjahres, gewährt. 
 

§ 30f 
 
(1) Der Bundesminister für Jugend und Familie ist ermächtigt, mit Verkehrs-
unternehmen des öffentlichen Verkehrs Verträge abzuschließen, wonach der 
Bund den Verkehrsunternehmen die im Tarif jeweils vorgesehenen Fahrpreise 
für die Beförderung der Schüler zur und von der Schule ersetzt, wenn sich 
die Verkehrsunternehmen verpflichten, einen Fahrausweis zur freien Beförde-
rung der Schüler gegen Nachweis eines geleisteten Eigenanteiles des Schü-
lers am Fahrpreis in Höhe von 19,6 Euro für jedes Schuljahr an den Schüler 
auszugeben, wobei der nach Abs. 3 vom Schüler geleistete Eigenanteil für 
dieses Schuljahr anzurechnen ist. Der vom Bund zu ersetzende Fahrpreis ist 
nach den weitestgehenden Ermäßigungen zu ermitteln; eine Pauschalierung des 
Fahrpreisersatzes ist zulässig. Soweit der Fahrpreisersatz nicht der Um-
satzsteuer nach dem Umsatzsteuergesetz unterliegt, vermindert er sich um 
den entsprechenden Betrag. 
 
(2) Der Fahrpreisersatz darf nur für Fahrten zwischen der Wohnung im Inland 
und der Schule sowie nur für Schüler geleistet werden, für die eine Schul-
bestätigung im Sinne des § 30e Abs. 3 beigebracht wird, und für die, sofern 
sie volljährig sind, Familienbeihilfe bezogen wird. Die Leistung des Fahr-
preisersatzes ist bei Schülern, die nicht die österreichische Staatsbürger-
schaft besitzen, überdies davon abhängig zu machen, daß eine Bestätigung 
des Finanzamtes beigebracht wird, wonach für den Schüler Familienbeihilfe 
bezogen wird. Für die Erlangung der Schülerfreifahrt ist überdies ein An-
trag des Erziehungsberechtigten erforderlich, wenn der Schüler minderjährig 
ist. 



 
(3) Der Bundesminister für Jugend und Familie ist weiters ermächtigt, 
 
a) mit Verkehrsunternehmen, die Schüler im Gelegenheitsverkehr zur und von 
der Schule befördern, Verträge abzuschließen, wonach der Bund die Kosten 
für die Schülerbeförderung unter Beachtung des Umsatzsteuergesetzes über-
nimmt, wenn für die Schülerbeförderung kein geeignetes öffentliches Ver-
kehrsmittel zur Verfügung steht und sich der Erziehungsberechtigte des zu 
befördernden Schülers dazu verpflichtet, für diese Beförderung einen Pau-
schalbetrag von 19,6 Euro als Eigenanteil für jedes Schuljahr an das jewei-
lige Verkehrsunternehmen zu leisten, wodurch sich die vom Bund zu leistende 
Gesamtvergütung entsprechend verringert, 
 
b) den Gemeinden oder Schulerhaltern die Kosten, die ihnen für die Schüler-
beförderung entstehen, zu ersetzen. Der Kostenersatz darf die Höhe der Kos-
ten nicht übersteigen, die bei Abschluß eines Vertrages gemäß lit. a nach 
Abzug des vom Erziehungsberechtigten an das Verkehrsunternehmen zu leisten-
den Eigenanteiles für den Bund entstehen würden. 
 
(4) Eine Teilnahme des Schülers an einer Schülerfreifahrt nach Abs. 1 und 
Abs. 3 ist nur auf jenen Strecken zulässig, auf denen der Schüler keine an-
dere Beförderung unentgeltlich in Anspruch nehmen kann. In Verträgen nach 
den Abs. 1 und 3 lit. a dürfen nur Schüler begünstigt werden, die Schulen 
im Sinne des § 30a Abs. 1 lit. a bis c besuchen; desgleichen darf ein Kos-
tenersatz nach Abs. 3 lit. b nur für Schüler geleistet werden, die Schulen 
im Sinne des § 30a Abs. 1 lit. a bis c besuchen. Eine Kostenübernahme nach 
Abs. 3 ist nur für Fahrten der Schüler zwischen der Wohnung im Inland und 
der Schule zulässig; für Schüler, die nicht die österreichische Staatsbür-
gerschaft besitzen, ist eine Kostenübernahme nach Abs. 3 überdies nur zu-
lässig, wenn für den Schüler Familienbeihilfe bezogen wird. 
 
(5) In Verträgen nach den Abs. 1 und 3 hat sich der Bundesminister für Um-
welt, Jugend und Familie auszubedingen, daß sich die Verkehrsunternehmen 
zur Rechnungslegung und Auskunfterteilung verpflichten und den Organen des 
Bundes die Überprüfung der Unterlagen gestatten, auf die sich der Fahrpreis 
oder Fahrpreisersatz gründet. Der Abschluß eines Vertrages nach Abs. 3 lit. 
a kann überdies davon abhängig gemacht werden, daß der Schulerhalter die 
Notwendigkeit der Schülerbeförderung bestätigt und die Namen, die Staats-
bürgerschaft und die Anschriften der zu befördernden Schüler sowie das In 
Frage kommende Verkehrsunternehmen bekanntgibt. 
 
(6) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie kann mit der Besor-
gung der ihm nach den vorstehenden Absätzen obliegenden Geschäfte die Fi-
nanzlandesdirektionen beauftragen. 
 

§ 30g 
 
(1) Die im § 30a Abs. 1 lit. a und c genannten Schulen haben die Bestäti-
gungen gemäß § 30e Abs. 3 auszustellen. Sofern diese Bestätigungen zur Er-
langung einer Schülerfreifahrt (§ 30f) erforderlich sind, sind hiefür amt-
lich aufgelegte oder amtlich genehmigte Vordrucke zu verwenden. Diese Bes-
tätigungen dürfen nur für ordentliche Schüler, die zu Beginn des Schuljah-
res das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und für einen Schüler 
nur in der für die Erlangung der notwendigen Freifahrausweise erforderli-
chen Anzahl ausgestellt werden. 
 
(2) Die amtlich aufgelegten Vordrucke für die Bestätigungen (Abs. 1) sind 
zu Lasten des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen, Sektion B, (§ 39) vom 
Bundesministerium für Jugend und Familie aufzulegen und den Schulen zur 
Verfügung zu stellen. 
 
(3) Insoweit dem Bund für die Anschaffung der Erlagscheine für den Selbst-
behalt, für Vordrucke, Richtlinien, eine EDV-unterstützte Vollziehung der 



Fahrpreisersätze und Geldverkehrsspesen Kosten entstehen, sind diese aus 
Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen, Sektion B, zu tragen. 
 

§ 30h 
 
(1) Zu Unrecht bezogene Schulfahrtbeihilfe ist zurückzuzahlen. 
 
(2) Der Schüler hat den von der Republik Österreich für eine Schülerfrei-
fahrt geleisteten Fahrpreis (§ 30f Abs. 1 und 2) zu ersetzen, wenn er die 
Schülerfreifahrt durch unwahre Angaben erlangt hat oder weiter in Anspruch 
genommen hat, obwohl die Voraussetzungen weggefallen sind. Für diese Er-
satzpflicht des Schülers haftet der Erziehungsberechtigte, wenn der Schüler 
noch minderjährig ist. Über die Verpflichtung zum Ersatz entscheidet die 
nach dem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Schülers zuständige Fi-
nanzlandesdirektion, wobei von der Festsetzung eines Ersatzes ganz oder 
teilweise Abstand genommen werden kann, wenn der Ersatz im Einzelfall den 
Betrag von 73 Euro nicht übersteigt. Gegen die Entscheidung der Finanzlan-
desdirektion ist die Berufung an das Bundesministerium für Jugend und Fami-
lie zulässig. Die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung sind sinngemäß an-
zuwenden. 
 
(3) Die Oberbehörden sind ermächtigt, in Ausübung des Aufsichtsrechtes die 
nachgeordneten Abgabenbehörden anzuweisen, von der Rückforderung der zu Un-
recht bezogenen Schulfahrtbeihilfe (Abs. 1) sowie vom Ersatz des für eine 
Schülerfreifahrt geleisteten Fahrpreises (Abs. 2) abzusehen, wenn die Rück-
forderung bzw. die Geltendmachung des Ersatzanspruches unbillig wäre. 
 
(4) Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig Schulfahrtbeihilfe zu Unrecht be-
zieht oder durch unwahre Angaben einen Schülerfreifahrausweis zu Unrecht 
erlangt, begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Rechtsvorschriften 
strenger zu ahnden ist, eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür mit ei-
ner Geldstrafe bis 360 Euro zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. Die 
Verjährungsfrist (§ 31 des Verwaltungsstrafgesetzes 1950) beträgt zwei Jah-
re. 
 

§ 30i 
 
(1) Der Anspruch auf die Schulfahrtbeihilfe ist gemäß § 290 Abs. 1 Z 9 der 
Exekutionsordnung nicht pfändbar. 
 
(2) Die zur Durchführung von Verfahren nach den Bestimmungen dieses Ab-
schnittes erforderlichen Schriften sowie die Schulbestätigungen gemäß § 30e 
Abs. 3 sind von den Stempelgebühren befreit. 
 

Abschnitt Ib 
Freifahrten und Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge 

 
§ 30j 

 
(1) Der Bundesminister für Jugend und Familie ist ermächtigt, mit Verkehrs-
unternehmen des öffentlichen Verkehrs Verträge abzuschließen, wonach der 
Bund den Verkehrsunternehmen die im Tarif jeweils vorgesehenen Fahrpreise 
für die Beförderung der Lehrlinge zwischen der Wohnung und der betriebli-
chen Ausbildungsstätte ersetzt, wenn sich die Verkehrsunternehmen zur frei-
en Beförderung der Lehrlinge unter der Voraussetzung verpflichten, daß 
 
a) die am 1. Mai 1992 geltenden Lehrlingstarife prozentuell nur in dem Ver-
hältnis geändert werden, wie der Preis für den Einzelfahrschein geändert 
wird, höchstens jedoch im Ausmaß der prozentuellen Fahrpreisänderung für 
die Schülerzeitkarte, und 
 



b) ein Fahrausweis zur freien Beförderung des Lehrlings gegen Nachweis ei-
nes geleisteten Eigenanteiles des Lehrlings am Fahrpreis in Höhe von 19,6 
Euro für jedes Lehrjahr an den Lehrling ausgegeben wird. 
 
Der vom Bund zu ersetzende Fahrpreis ist nach den weitestgehenden Ermäßi-
gungen zu ermitteln; eine Pauschalierung des Fahrpreisersatzes ist zuläs-
sig. Soweit der Fahrpreisersatz nicht der Umsatzsteuer nach dem Umsatzsteu-
ergesetz unterliegt, vermindert er sich um den entsprechenden Betrag. 
 
(2) Der Fahrpreisersatz darf nur für Lehrlinge in einem gesetzlich aner-
kannten Lehrverhältnis geleistet werden, die eine betriebliche Ausbildungs-
stätte im Bundesgebiet oder im grenznahen Gebiet im Ausland besuchen und 
für die Familienbeihilfe bezogen wird. Die Leistung des Fahrpreisersatzes 
ist bei Lehrlingen, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besit-
zen, überdies davon abhängig zu machen, daß eine Bestätigung des Finanzam-
tes beigebracht wird, wonach für den Lehrling Familienbeihilfe bezogen 
wird. 
 
(3) Für Teilnehmer an Lehrgängen und Lehrlingsstiftungen nach dem Jugen-
dausbildungs-Sicherungsgesetz, BGBl. I Nr. 91/1998 (JASG), gilt für die 
Geltungsdauer des JASG deren Weg zwischen der Wohnung im Inland und dem Ort 
der Ausbildung als Weg zwischen der Wohnung und der betrieblichen Ausbil-
dungsstätte. Für die Erlangung einer Lehrlingsfreifahrt oder einer Fahrten-
beihilfe für Lehrlinge gelten die Teilnehmer nach dem JASG als in einem ge-
setzlich anerkannten Lehrverhältnis stehend. 
 

§ 30k 
 
(1) Zur Erlangung der Freifahrt des Lehrlings zwischen der Wohnung und der 
betrieblichen Ausbildungsstätte ist der hiefür aufgelegte amtliche Vordruck 
zu verwenden. Darin ist das Lehrverhältnis, der Besuch der Ausbildungsstät-
te und die Zeitdauer vom Arbeitgeber zu bestätigen. Diese Bestätigung darf 
nur in der für die Erlangung der notwendigen Fahrausweise erforderlichen 
Anzahl ausgestellt werden. Die Inanspruchnahme der Lehrlingsfreifahrt ist 
nur für den Weg zwischen der Wohnung im Inland und der betrieblichen Aus-
bildungsstätte und darüber hinaus nur für jene Zeiträume zulässig, in denen 
für den Lehrling ein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht, längstens je-
doch bis zum Ablauf des Monats, in dem der Lehrling das 26. Lebensjahr 
vollendet hat. 
 
(2) Die Vordrucke für die Bestätigungen (Abs. 1) sind zu Lasten des Aus-
gleichsfonds für Familienbeihilfen, Sektion B (§ 39), vom Bundesministerium 
für Umwelt, Jugend und Familie aufzulegen und den Arbeitgebern nach Bedarf 
zur Verfügung zu stellen. 
 
(3) Insoweit dem Bund für die Anschaffung der Erlagscheine für den Selbst-
behalt, für Vordrucke, Richtlinien, eine EDV-unterstützte Vollziehung der 
Fahrpreisersätze und Geldverkehrsspesen Kosten entstehen, sind diese aus 
Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen, Sektion B, zu tragen. 
 
(4) Die in dem im Abs. 1 zu Erlangung der Freifahrt oder der Fahrtenbeihil-
fe vorgesehenen Vordruck notwendigen Bestätigungen hat für die in § 30j 
Abs. 3 genannten Teilnehmer der nach dem JASG zuständige Ausbildungsberech-
tigte zu leisten. 
 

§ 30l 
 
§ 30h ist sinngemäß anzuwenden. 
 

§ 30m 
 
(1) Anspruch auf Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge haben Personen für Kinder, 
für die ihnen Familienbeihilfe gewährt oder ausgezahlt (§ 12) wird oder für 



die sie nur deswegen keinen Anspruch auf Familienbeihilfe haben, weil sie 
Anspruch auf eine gleichartige ausländische Beihilfe haben (§ 4 Abs. 1), 
wenn das Kind als Lehrling in einem gesetzlich anerkannten Lehrverhältnis 
steht und eine betriebliche Ausbildungsstätte im Bundesgebiet oder im 
grenznahen Gebiet im Ausland besucht. 
 
(2) Anspruch auf Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge haben auch Vollwaisen in ei-
nem gesetzlich anerkannten Lehrverhältnis, denen Familienbeihilfe gewährt 
wird (§ 6) oder die nur deswegen keinen Anspruch auf Familienbeihilfe ha-
ben, weil sie Anspruch auf eine gleichartige ausländische Beihilfe haben (§ 
4 Abs. 1), wenn die Vollwaise eine betriebliche Ausbildungsstätte im Bun-
desgebiet oder im grenznahen Gebiet im Ausland besucht. 
 
(3) Die Fahrtenbeihilfe wird gewährt, wenn der kürzeste Weg zwischen der 
Wohnung im Inland und der betrieblichen Ausbildungsstätte in einer Richtung 
mindestens 2 km lang ist; für einen behinderten Lehrling wird eine Fahrten-
beihilfe auch dann gewährt, wenn dieser Weg weniger als 2 km lang ist und 
dem Lehrling die Zurücklegung dieses Weges nur mit Benutzung eines Ver-
kehrsmittels möglich ist. 
 
(4) Wird der Lehrling im Rahmen seiner Ausbildung in verschiedenen Ausbil-
dungsstätten desselben Unternehmens abwechselnd eingesetzt, gilt als maß-
geblicher Weg zwischen der Wohnung und der betrieblichen Ausbildungsstätte 
der Weg zwischen der Wohnung und der im Lehrvertrag ausgewiesenen betrieb-
lichen Ausbildungsstätte. Sind im Lehrvertrag mehrere betriebliche Ausbil-
dungsstätten ausgewiesen, ist jene Betriebsstätte maßgebend, in welcher die 
Ausbildung des Lehrlings überwiegend erfolgt ist. 
 
(5) Kein Anspruch auf Fahrtenbeihilfe besteht für Lehrlinge, welche eine 
unentgeltliche Beförderung oder die Lehrlingsfreifahrt auf dem Weg zwischen 
der Wohnung und der betrieblichen Ausbildungsstätte oder auf einem Teil 
dieses Weges in Anspruch nehmen können. Kein Anspruch auf Fahrtenbeihilfe 
besteht für behinderte Lehrlinge, welche eine unentgeltliche Beförderung 
oder die Lehrlingsfreifahrt auf dem Weg zwischen der Wohnung und der be-
trieblichen Ausbildungsstätte in Anspruch nehmen können. 
 
(6) Kein Anspruch auf Fahrtenbeihilfe besteht für den fallweisen Besuch von 
betrieblichen Ausbildungsstätten. 
 

§ 30n 
 
Die Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge beträgt, wenn der Weg zwischen der Woh-
nung und der betrieblichen Ausbildungsstätte in jeder Richtung wenigstens 
dreimal pro Woche zurückgelegt wird, bei einer Wegstrecke in einer Richtung 
 
a) bis 10 km oder wenn der Weg innerhalb 
eines Ortsgebietes zurückgelegt wird monatlich  5,1 Euro, 
 
b) über 10 km monatlich  7,3 Euro. 
 

§ 30o 
 
(1) Die Fahrtenbeihilfe wird für einen Lehrling nur einmalgewährt. Wird die 
Familienbeihilfe für den Lehrling gemäß § 12 einer anderen Person als dem 
Anspruchsberechtigten ausgezahlt, so ist die Fahrtenbeihilfe der Person zu 
gewähren, der die Familienbeihilfe ausgezahlt wird. 
 
(2) Die Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge wird für jeden Monat gewährt, in dem 
der Lehrling auf Grund eines gültigen Lehrverhältnisses in Ausbildung 
steht, in einem Kalenderjahr jedoch höchstens für neun Monate. Liegen in-
folge Wechsels des Lehrverhältnisses in einem Monat die Voraussetzungen für 
die Gewährung verschieden hoher Pauschbeträge gemäß § 30n vor, so ist die 
jeweilige Fahrtenbeihilfe in Höhe des höheren Pauschbetrages zu gewähren. 



 
§ 30p 

 
(1) Die Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge ist nur auf Antrag zu gewähren. § 10 
Abs. 5 ist sinngemäß anzuwenden. Der Antrag ist bei dem nach § 30e Abs. 2 
zuständigen Finanzamt für jedes Kalenderjahr nach Ablauf dieses Kalender-
jahres, längstens bis zum Ablauf des nachfolgenden Kalenderjahres einzu-
bringen. 
 
(2) Die Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge ist nur zu gewähren, wenn der An-
tragsteller eine Bestätigung des Lehrberechtigten des Lehrlings vorlegt, 
aus der hervorgeht, an welcher Ausbildungsstätte und über welchen Zeitraum 
der Lehrling ausgebildet wurde. 
 
(3) Zur Entscheidung über einen Antrag auf Gewährung der Fahrtenbeihilfe 
für Lehrlinge ist das Finanzamt zuständig, das für die Gewährung der Fami-
lienbeihilfe zuständig ist (§ 13). Insoweit einem Antrag nicht vollinhalt-
lich stattzugeben ist, ist ein Bescheid zu erlassen. 
 
(4) Die Fahrtenbeihilfe wird für ein Kalenderjahr nur einmal, nach Ablauf 
des Kalenderjahres, gewährt. § 30h ist sinngemäß anzuwenden. 
 

§ 30q 
 
(1) Der Anspruch auf die Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge ist nicht pfändbar. 
 
(2) Die zur Durchführung von Verfahren nach den Bestimmungen dieses Ab-
schnittes erforderlichen Schriften sowie Bestätigungen der Lehrberechtigten 
gemäß § 30p Abs. 2 sind von den Stempelgebühren befreit. 
 

Abschnitt Ic 
Unentgeltliche Schulbücher 

 
§ 31 

 
(1) Zur Erleichterung der Lasten, die den Eltern durch die Erziehung und 
Ausbildung der Kinder erwachsen, sind Schülern, die eine öffentliche oder 
mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestattete Pflichtschule, mittlere oder hö-
here Schule im Inland als ordentliche Schüler besuchen oder die die allge-
meine Schulpflicht durch Teilnahme an einem Unterricht im Inland gemäß § 11 
des Schulpflichtgesetzes 1985 erfüllen, die für den Unterricht notwendigen 
Schulbücher im Ausmaß eines Höchstbetrages nach Maßgabe der folgenden Be-
stimmungen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Für alle aus Mitteln des 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zur Verfügung gestellten Schulbücher 
ist ein Selbstbehalt in der Höhe von 10 vH des für die maßgebliche Schul-
form des Schülers gemäß § 1 der Limit-Verordnung (in der jeweils geltenden 
Fassung) festgesetzten Höchstbetrages zu leisten. Der Selbstbehalt ist vor 
Übernahme der Schulbücher mit Erlagschein zu bezahlen. Schüler an Sonder-
schulen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben keinen 
Selbstbehalt zu entrichten. Der Selbstbehalt ist vor Übernahme der Schulbü-
cher mit Erlagschein zu bezahlen. 
 
(2) Als Pflichtschulen, mittlere Schulen und höhere Schulen im Sinne des 
Abs. 1 gelten die entsprechenden Schulen einer im Schulorganisationsgesetz, 
BGBl. Nr. 242/1962, oder im Land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulge-
setz, BGBl. Nr. 175/1966, geregelten Schulart einschließlich der Sonderfor-
men der höheren Schulen sowie die Forstfachschulen im Sinne des Forstgeset-
zes 1975, BGBl. Nr. 440, und die land- und forstwirtschaftlichen Berufs-
schulen. Ferner gelten als Schulen im Sinne des Abs. 1 die Sonderformen der 
mittleren Schulen im Sinne des Schulorganisationsgesetzes, die land- und 
forstwirtschaftlichen Fachschulen, die Schulen im Sinne des Bundesgesetzes 
über Schulen zur Ausbildung von Leibeserziehern und Sportlehrern, BGBl. Nr. 
140/1974, sowie die den Pflichtschulen,mittleren und höheren Schulen ver-



gleichbaren Schulen mit eigenem Organisationsstatut (§ 14 Abs. 2 des Pri-
vatschulgesetzes, BGBl. Nr. 244/1962), jeweils unter der Voraussetzung, daß 
sie entweder in einem Unterrichtsjahr mindestens acht Monate mit mindestens 
30 Wochenstunden oder in mehreren Unterrichtsjahren insgesamt mindestens 1 
200 Unterrichtsstunden, hievon in jedem vollen Unterrichtsjahr jedoch min-
destens 500 Unterrichtsstunden in den Pflichtgegenständen, umfassen. Zu den 
Schulen im Sinne des Abs. 1 zählen auch die Vorbereitungslehrgänge der Aka-
demien für Sozialarbeit. 
 
(3) Bei der Anwendung des Abs. 1 sind Privatschulen, für die 
 
a) erstmals um das Öffentlichkeitsrecht angesucht wurde oder 
 
b) im vorangegangenen Schuljahr das Öffentlichkeitsrecht verliehen und 
nicht gemäß § 16 Abs. 1 des Privatschulgesetzes entzogen worden ist sowie 
für das laufende Schuljahr um die Verleihung des Öffentlichkeitsrechtes an-
gesucht wurde, so zu behandeln, als ob das Öffentlichkeitsrecht bereits 
verliehen wäre. 
 
(4) Als Schulen im Sinne des Abs. 1 gelten auch Schulen, die gemäß § 12 des 
Schulpflichtgesetzes als zur Erfüllung der Schulpflicht geeignet anerkannt 
wurden, sowie Privatschulen, denen die Führung einer gesetzlich geregelten 
Schulartbezeichnung bewilligt wurde (§ 11 des Privatschulgesetzes). 
 
(5) Als ordentliche Schüler im Sinne dieses Abschnittes gelten auch Schü-
ler, die wegen mangelnder Kenntnis der Unterrichtssprache oder wegen der 
Zulassung zur Ablegung einer Einstufungsprüfung (§ 3 Abs. 6 des Schulunter-
richtsgesetzes) oder wegen der Zulassung zur Ablegung einer Aufnahmsprüfung 
(§ 29 Abs. 5 des Schulunterrichtsgesetzes) als außerordentliche Schüler ge-
führt werden. 
 
(6) Als ordentliche Schüler im Sinne dieses Abschnittes gelten auch Berufs-
schüler, die eine fachliche Berufsschule des der Ausbildung entsprechenden 
anerkannten Lehrberufes besuchen und mangels der Berufsschulpflicht als au-
ßerordentliche Schüler geführt werden. 
 

§ 31a 
 
(1) Als für den Unterricht notwendige Schulbücher gelten: 
 
1. Schulbücher, die 
 
a) als Schulbuch oder therapeutische Unterrichtsmittel vom Bundesminister 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur für die jeweilige Schulart und Schul-
stufe oder von der für die Eignungserklärung von Unterrichtsmitteln zustän-
digen Schulbehörde für geeignet erklärt worden sind, 
 
b) lehrplangemäß für den Religionsunterricht erforderlich sind, 
 
c) gem. lit. a geeignete Schulbücher sind und nach gewissenhafter Prüfung 
durch die Lehrer nach Inhalt und Form auch dem Lehrplan einer anderen 
Schulform oder Schulstufe entsprechen, 
 
2. Unterrichtsmittel (therapeutische, gedruckte, audiovisuelle, automati-
onsunterstützte Datenträger, Lernspiele) im Ausmaß von 10 vH des Höchstbe-
trages pro Schüler und Schulform (Limits) im Schuljahr 1998/99 und in den 
folgenden Schuljahren im Ausmaß von maximal 15 vH des Höchstbetrages pro 
Schüler und Schulform (Limits), was ab dem Schuljahr 1999/2000 in der Li-
mit-Verordnung (Abs. 5) festzusetzen ist, wenn diese von der Schule als zur 
Durchführung des Unterrichts erforderlich bestimmt wurden. 
 
wenn diese von der Schule zur Durchführung des Unterrichts erforderlich be-
stimmt wurden. 



 
(2) Ein Schulbuch, das für mehrere Schulstufen bestimmt ist, ist dem Schü-
ler nur einmal zur Verfügung zu stellen. 
 
(3) Der Schüler hat keinen Anspruch auf den Ersatz eines verlorenen oder 
unbrauchbar gewordenen Schulbuches. 
 
(4) Für die unentgeltliche Abgabe der Schulbücher sind unter Berücksichti-
gung der Voraussetzungen des § 31a Abs. 1 jährlich Höchstbeträge pro Schü-
ler und Schulform (Limits) durch Verordnung des Bundesministers für Umwelt, 
Jugend und Familie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unterricht 
und kulturelle Angelegenheiten festzusetzen. 
 

§ 31b 
 
(1) Den im § 31 Abs. 1 genannten Schülern können an Stelle von Schulbüchern 
Gutscheine zur Anschaffung der Schulbücher (§ 31a) zur Verfügung gestellt 
werden. Die Gutscheine haben auf ein bestimmtes Schulbuch und dessen Kauf-
preis zu lauten; sie erlangen erst durch die Eintragung des Namens des 
Schülers und der Angabe der Schulklasse, die der Schüler besucht, sowie 
durch die Unterschrift eines verantwortlichen Organs der Schule und den 
Aufdruck des Siegels der Schule Gültigkeit. 
 
(2) Der Bundesminister für Jugend und Familie ist ermächtigt, über die Auf-
lage, Ausgabe, Annahme und Einlösung der Schulbuchbelege (Schulbuchgut-
scheine, Schulbuchanweisungen) mit einschlägigen Verlags- und Vertriebsun-
ternehmen, deren Zweck die Durchführung der vorgenannten Aufgaben ist, Ver-
träge abzuschließen. 
 

§ 31c 
 
(1) Zur Ausgabe der Schulbücher oder der Gutscheine (§ 31b Abs. 1) und der 
Erlagscheine für die Einzahlung des Selbstbehaltes an die Schüler (§ 31 
Abs. 1) sind die Schulerhalter der im § 31 genannten Schulen verpflichtet. 
 
(2) Die Schulbücher oder Schulbuchbelege sind den Schulerhaltern über An-
forderung zur Verfügung zu stellen. Die Anforderung hat bei der für die je-
weilige Schule örtlich zuständigen Finanzlandesdirektion zu erfolgen. Inso-
weit Verträge gemäß § 31b Abs. 2 bestehen, kann der Bundesminister für Um-
welt, Jugend und Familie die Schulerhalter durch Verordnung ermächtigen, 
die erforderlichen Schulbuchbelege direkt bei den Unternehmen, mit denen 
solche Verträge bestehen, anzufordern. Die Unternehmen sind in der Verord-
nung anzuführen. 
 
(3) Den Anforderungen der Schulerhalter gemäß Abs. 2 ist eine Bestätigung 
der zuständigen Schulbehörde erster Instanz beizufügen, aus der hervorgeht, 
daß es sich bei den Schulen, für welche die Schulbücher oder Schulbuchbele-
ge bestimmt sind, um Schulen im Sinne des § 31 handelt. Die Schulbehörden 
erster Instanz sind zur Ausstellung solcher Bestätigungen verpflichtet. 
 
(4) Insoweit die Schulerhalter den Bedarf der Schüler an Schulbüchern nicht 
durch Gutscheine decken können, sind die Schulerhalter von der örtlich zu-
ständigen Finanzlandesdirektion (Abs. 2) zur Anschaffung der Schulbücher zu 
ermächtigen. Die von den Schulerhaltern auf Grund einer solchen Ermächti-
gung angeschafften Schulbücher sind durch die Finanzlandesdirektion zu be-
zahlen. 
 
(5) Die Schulen (§ 31) haben Aufzeichnungen zu führen, aus denen die Emp-
fänger der Schulbücher oder der Gutscheine hervorgehen. Sie sind dem Bun-
desministerium für Umwelt, Jugend und Familie und den Finanzlandesdirektio-
nen gegenüber zur Auskunftserteilung verpflichtet und haben diesen in die 
Aufzeichnungen Einsicht zu geben. 
 



(6) Über strittige Ansprüche eines Schülers auf ein Schulbuch oder auf ei-
nen Gutschein sowie über die Verpflichtung eines Schulerhalters zur Ausgabe 
eines Schulbuches oder Gutscheines entscheidet die für die Schule, die der 
Schüler besucht, örtlich zuständige Finanzlandesdirektion nach Anhörung der 
Schulbehörde erster Instanz. Gegen die Entscheidung der Finanzlandesdirek-
tion ist ein Rechtsmittel nicht zulässig. Die Bestimmungen der Bundesabga-
benordnung, BGBl. Nr. 194/1961, sind sinngemäß anzuwenden. 
 

§ 31d 
 
(1) Die den Schülern zur Verfügung gestellten Schulbücher oder die mit den 
Gutscheinen erworbenen Schulbücher gehen in das Eigentum der Schüler über. 
 
(2) Die Schüler (die Erziehungsberechtigten) können der Schule freiwillig 
Schulbücher für die Wiederverwendung zur Verfügung stellen. Dies erfolgt 
nach Richtlinien, die vom Schulforum bzw. vom Schulgemeinschaftsausschuß 
gemäß dem Schulunterrichtsgesetz festzulegen sind. Die Schüler haben bis 
spätestens zum Ende des Kalenderjahres der Schule mitzuteilen, welche 
Schulbücher sie der Wiederverwendung zur Verfügung stellen werden. 
 
(3) Die für die Wiederverwendung zur Verfügung gestellten Schulbücher ste-
hen ab der Überlassung nicht mehr im Eigentum der Schüler. Die Richtlinien 
des Schulforums bzw. des Schulgemeinschaftsausschusses sind Aufzeichnungen 
im Sinne des § 31c Abs. 5 FLAG. 
 
(4) Zu Unrecht erhaltene Schulbücher hat der Schüler zurückzugeben. Für die 
Rückgabe haftet der Erziehungsberechtigte. Insoweit eine Rückgabe nicht 
mehr möglich ist, ist der seinerzeitige Anschaffungswert des Schulbuches zu 
ersetzen. Über die Verpflichtung zur Rückgabe eines Schulbuches oder über 
die Verpflichtung zum Ersatz des Anschaffungswertes entscheidet die für die 
Schule, die der Schüler besucht oder besucht hat, örtlich zuständige Fi-
nanzlandesdirektion, gegen deren Entscheidung die Berufung an das Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Jugend und Familie zulässig ist. Die Bestimmungen der 
Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, sind sinngemäß anzuwenden. 
 

§ 31e 
 
Die Schulerhalter haften dem Bund für die richtige Ausgabe der Schulbücher 
oder der Gutscheine; sie sind zum Ersatz von angeschafften Schulbüchern, 
die weder an Schüler ausgefolgt, noch dem Schulbuchhändler retourniert wur-
den und für zu Unrecht ausgegebene Schulbücher oder Gutscheine verpflich-
tet. Über die Ersatzansprüche entscheidet die für die jeweilige Schule ört-
lich zuständige Finanzlandesdirektion. Gegen die Entscheidung der Finanz-
landesdirektion ist das Rechtsmittel der Berufung zulässig, über welches 
das Bundesministerium für Jugend und Familie entscheidet. Die Bestimmungen 
der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, sind sinngemäß anzuwenden. 
 

§ 31f 
 
Die zur Durchführung der Bestimmungen dieses Abschnittes erforderlichen 
Eingaben und Amtshandlungen sind von den Stempelgebühren befreit. 
 

§ 31g 
 
Insoweit dem Bund für die Auflage und Ausgabe der Schulbuchbelege, für Vor-
drucke, Richtlinien, und Erlagscheine zur Abgabe der Schulbücher, für eine 
automationsunterstützte Schulbuchdatei und für Geldverkehrsspesen Kosten 
entstehen, sind diese aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihil-
fen, Sektion B, zu tragen. 
 



§ 31h 
 
Wer Schulbuchbelege gemäß § 31b vorsätzlich oder grob fahrlässig mißbräuch-
lich verwendet, verfälscht oder nachmacht, begeht, sofern die Tat nicht 
nach anderen Rechtsvorschriften strenger zu ahnden ist, eine Verwaltungs-
übertretung und ist hiefür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu 360 Euro zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. Die Ver-
jährungsfrist (§ 31 des Verwaltungsstrafgesetzes 1950) beträgt zwei Jahre. 
 

Abschnitt II 
Kleinkindbeihilfe 

 
§ 32 

 
(1) Aus Anlaß der Geburt wird eine Kleinkindbeihilfe gewährt. 
 
(2) Die einer Person zustehende Kleinkindbeihilfe beträgt monatlich 73 Eu-
ro. Die Auszahlung erfolgt vierteljährlich jeweils im letzten Monat des Ka-
lendervierteljahres durch das Wohnsitzfinanzamt. 
 
(3) Die Kleinkindbeihilfe wird für jeden Kalendermonat gewährt, in dem die 
Voraussetzungen vorliegen, jedoch höchstens für zwölf Monate. Für einen Ka-
lendermonat wird die Kleinkindbeihilfe nur einer Person gewährt. 
 

§ 33 
 
(1) Anspruch auf die Kleinkindbeihilfe hat ein Elternteil, der ein nach dem 
30. Juni 1996 geborenes Kind in dessen erstem Lebensjahr überwiegend be-
treut. 
 
(2) Anspruch auf die Kleinkindbeihilfe besteht dann, wenn der Elternteil 
oder das Kind die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, er im Bundes-
gebiet einen Wohnsitz hat und sich das Kind ständig im Bundesgebiet auf-
hält. § 26 Abs. 3 der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, ist anzu-
wenden. Hat der Elternteil sowohl im Bundesgebiet als auch im Ausland einen 
Wohnsitz, ist § 2 Abs. 8 anzuwenden. Die österreichische Staatsbürgerschaft 
wird durch einen dreijährigen ständigen Aufenthalt im Bundesgebiet unmit-
telbar vor der Geburt des Kindes ersetzt. 
 

§ 34 
 
Kein Anspruch auf die Kleinkindbeihilfe besteht für die Zeit, für die ein 
Elternteil 
 
1. eine Leistung für die Dauer eines Beschäftigungsverbotes der Mutter nach 
den §§ 3 und 5 des Mutterschutzgesetzes 1979, BGBl. Nr. 221 in der jeweils 
geltenden Fassung, oder gleichartiger Rechtsvorschriften oder 
 
2. die Betriebshilfe nach § 3 des Betriebshilfegesetzes, BGBl. Nr. 359/1982 
in der jeweils geltenden Fassung, oder 
 
3. das nach bundes- oder landesgesetzlichen Regelungen gewährte Karenzur-
laubsgeld oder 
 
4. die nach bundes- oder landesgesetzlichen Regelungen gewährte Teilzeit-
beihilfe oder 
 
5. eine gleichartige ausländische Beihilfe 
 
bezieht. 
 



§ 35 
 
(1) Die Kleinkindbeihilfe steht nur zu, wenn das monatliche Familieneinkom-
men den Betrag nicht übersteigt, der dem Richtsatz nach § 293 Abs. 1 lit. 
a, aa des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, für 
einen vollen Kalendermonat entspricht. Für jedes Kind, für das Familienbei-
hilfe gewährt wird, erhöht sich das Familieneinkommen um den im § 293 Abs. 
1 letzter Satz des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 
189/1955, genannten Betrag. 
 
(2) Als monatliches Familieneinkommen gilt der Gesamtbetrag der steuer-
pflichtigen Einkünfte gemäß § 2 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1988, 
die die das Kind betreuende Person und deren im gemeinsamen Haushalt leben-
der Ehegatte oder Lebensgefährte monatlich beziehen. 
 
(3) Der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ist § 41 
Abs. 4 erster Satz des Einkommensteuergesetzes 1988 zugrunde zu legen. 
 
(4) Bei Personen, die zur Einkommensteuer veranlagt werden, gilt als monat-
liches Einkommen ein Zwölftel des sich aus dem letzten Einkommensteuerbe-
scheid ergebenden Gesamtbetrages der Einkünfte. Liegt kein Einkommensteuer-
bescheid vor oder liegt der letzte Einkommensteuerbescheid weiter als drei 
Jahre zurück, ist die Höhe des Einkommens glaubhaft zu machen. Ein Verlust-
ausgleich zwischen den Einkünften der im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehe-
gatten oder Lebensgefährten ist nicht zulässig. 
 

§ 36 
 
(1) Die Kleinkindbeihilfe wird nur auf Antrag gewährt, der innerhalb einer 
Frist von zwei Jahren ab Geburt des Kindes beim Wohnsitzfinanzamt einzu-
bringen ist. Insoweit einem Antrag nicht vollinhaltlich stattzugeben ist, 
ist ein Bescheid zu erlassen. 
 
(2) Personen, denen die Kleinkindbeihilfe gewährt wird, sind verpflichtet, 
Tatsachen, die bewirken, daß der Anspruch auf die Kleinkindbeihilfe er-
lischt, sowie Änderungen des Namens oder der Anschrift ihrer Person oder 
des Kindes zu melden. Die Meldung hat innerhalb eines Monats, gerechnet vom 
Tag des Bekanntwerdens der zu meldenden Tatsache, an das Wohnsitzfinanzamt 
zu erfolgen. 
 

§ 37 
 
(1) Zu Unrecht bezogene Kleinkindbeihilfe ist zurückzuzahlen. 
 
(2) Der Antrag auf Gewährung der Kleinkindbeihilfe ist von den Stempelge-
bühren und Verwaltungsabgaben des Bundes befreit. 
 
(3) Der Anspruch auf Kleinkindbeihilfe ist gemäß § 290 Abs. 1 Z 10 der Exe-
kutionsordnung nicht pfändbar. 
 

§ 38 
 
(1) Wer eine Kleinkindbeihilfe vorsätzlich oder grob fahrlässig zu Unrecht 
bezieht, begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Rechtsvorschriften 
strenger zu ahnden ist, eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 360 Euro zu bestrafen. 
Der Versuch ist strafbar. 
 
(2) Die Verjährungsfrist (§ 31 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991) beträgt 
zwei Jahre. 
 



Abschnitt IIa 
Familienhärteausgleich 

 
§ 38a 

 
(1) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie kann Familien sowie 
werdenden Müttern, die durch ein besonderes Ereignis unverschuldet in Not 
geraten sind, finanzielle Zuwendungen zur Milderung oder Beseitigung der 
Notsituation gewähren. 
 
(2) Als Familien sind Eltern (Großeltern, Adoptiveltern, Pflegeeltern) oder 
Elternteile mit Kindern zu verstehen, für die ihnen Familienbeihilfe ge-
währt wird. Leben beide Elternteile mit den Kindern im gemeinsamen Haus-
halt, kann die Zuwendung ihnen gemeinsam gewährt werden. Zuwendungen können 
auch Kindern gewährt werden, die für sich selbst Anspruch auf Familienbei-
hilfe haben. 
 
(3) Empfänger von Zuwendungen können nur österreichische Staatsbürger, 
Staatenlose mit ausschließlichem Wohnsitz im Bundesgebiet und Flüchtlinge 
im Sinne des Art. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
vom 28. Juli 1951, BGBl. Nr. 55/1955, und des Protokolls über die Rechts-
stellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, die voraussichtlich im Bundes-
gebiet bleiben werden, sein. 
 
(4) Auf die Gewährung von Zuwendungen besteht kein Rechtsanspruch. 
 

§ 38b 
 
An Zuwendungen können gewährt werden: 
 
a) zins- oder amortisationsbegünstigte Gelddarlehen; hiebei soll die Lauf-
zeit zehn Jahre und die tilgungsfreie Zeit drei Jahre nicht überschreiten. 
Die Höhe der Zinsen soll höchstens 4 vH betragen, die Zinsenberechnung hat 
kontokorrentmäßig zu erfolgen; 
 
b) Annuitäten-, Zinsen- und Kreditkostenzuschüsse; hiebei soll der Zinsen- 
und Annuitätenzuschuß 50 vH des Bruttozinssatzes bzw. der Annuitäten nicht 
übersteigen, eine zeitliche Begrenzung der Gewährung der Zuschüsse ist zu-
lässig; 
 
c) sonstige Geldzuwendungen. 
 

§ 38c 
 
Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie hat Richtlinien zu erlas-
sen, in denen das Nähere bestimmt wird. Die Richtlinien sind im Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung zu veröffentlichen. 
 
 

ABSCHNITT IIb 
Mutter-Kind-Paß-Bonus 

 
§ 38d 

 
(1) Aus Anlaß der Vollendung des ersten Lebensjahres eines Kindes wird ein 
Mutter-Kind-Paß-Bonus gewährt. 
 
(2) Der Mutter-Kind-Paß-Bonus beträgt für jedes Kind 145,4 Euro. Der Mut-
ter-Kind-Paß-Bonus wird gewährt, wenn die Mutter während der Schwanger-
schaft und das Kind bestimmten ärztlichen Untersuchungen nach der im § 39e 
Abs. 1 genannten Verordnung unterzogen wurden. 
 



§ 38e 
 
(1) Anspruch auf den Mutter-Kind-Paß-Bonus hat der Elternteil, der ein nach 
dem 31. Dezember 1996 geborenes Kind an dem Tag, an dem das Kind das erste 
Lebensjahr vollendet (Stichtag), überwiegend betreut. 
 
(2) Anspruch auf den Mutter-Kind-Paß-Bonus besteht dann, wenn einer der 
beiden mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebenden Elternteile oder das 
Kind die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, wenn der das Kind ü-
berwiegend betreuende Elternteil zum Stichtag (Abs. 1) im Bundesgebiet ei-
nen Wohnsitz hat und wenn sich das Kind ständig im Bundesgebiet aufhält. § 
26 Abs. 3 der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, ist anzuwenden. Hat 
der überwiegend betreuende Elternteil zum Stichtag (Abs. 1) sowohl im Bun-
desgebiet als auch im Ausland einen Wohnsitz, ist § 2 Abs. 8 anzuwenden. 
Die österreichische Staatsbürgerschaft wird durch einen dreijährigen stän-
digen Aufenthalt eines der beiden mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt le-
benden Elternteile im Bundesgebiet unmittelbar vor dem Stichtag (Abs. 1) 
ersetzt. 
 
(3) Das Kind hat Anspruch auf den Mutter-Kind-Paß-Bonus, wenn 
 
a) es die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, 
 
b) sich ständig im Bundesgebiet aufhält oder zu den im § 26 Abs. 3 der Bun-
desabgabenordnung genannten Personen gehört und 
 
c) für das Kind keine andere Person Anspruch auf den Mutter-Kind-Paß-Bonus 
hat. 
 
Die österreichische Staatsbürgerschaft des Kindes wird durch die österrei-
chische Staatsbürgerschaft eines der beiden Elternteile oder durch einen 
dreijährigen ständigen Aufenthalt eines der beiden Elternteile im Bundesge-
biet unmittelbar vor dem maßgebenden Stichtag (Abs. 1) ersetzt. 
 

§ 38f 
 
(1) Der Mutter-Kind-Paß-Bonus steht nur zu, wenn das zu versteuernde Ein-
kommen (§ 33 Abs. 1 EStG 1988) des anspruchsberechtigten Elternteils und 
seines im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten oder Lebensgefährten ins-
gesamt im Jahr der Geburt des Kindes das zwölffache der Höchstbeitrags-
grundlage zur Sozialversicherung (§ 45 ASVG) für einen vollen Kalendermonat 
nicht übersteigt. 
 
(2) Ein Verlustausgleich zwischen den Einkommen der im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Ehegatten oder Lebensgefährten ist nicht zulässig. 
 
(3) Liegt ein Einkommensteuerbescheid noch nicht vor, hat der Antragsteller 
die Höhe des Einkommens glaubhaft zu machen. 
 

§ 38g 
 
(1) Der Mutter-Kind-Paß-Bonus wird nur auf Antrag gewährt, der innerhalb 
einer Frist von zwei Jahren, gerechnet ab dem Stichtag (§ 38e Abs. 1), beim 
Wohnsitzfinanzamt einzubringen ist. Das Wohnsitzfinanzamt hat, abgesehen 
von den Fällen des Abs. 3, die Auszahlung vorzunehmen. Insoweit einem An-
trag nicht stattzugeben ist und in den Fällen des Abs. 3 ist ein Bescheid 
zu erlassen. 
 
(2) Die Vornahme der ärztlichen Untersuchungen ist durch eine ärztliche 
Bestätigung nachzuweisen. 
 
(3) Die gemäß § 42 von der Leistung des Dienstgeberbeitrages befreiten 
Dienstgeber sind verpflichtet, ihren Empfängern von Dienstbezügen sowie von 



Ruhe- und Versorgungsgenüssen den Mutter-Kind-Paß-Bonus auszuzahlen. Über 
die Auszahlungsverpflichtung entscheidet das nach Abs. 1 zuständige Finanz-
amt. 
 

§ 38h 
 
(1) Ein zu Unrecht bezogener Mutter-Kind-Paß-Bonus ist zurückzuzahlen. 
 
(2) Der Antrag auf Gewährung des Mutter-Kind-Paß-Bonusses ist von den Stem-
pelgebühren und Verwaltungsabgaben des Bundes befreit. 
 
(3) Der Anspruch auf den Mutter-Kind-Paß-Bonus ist gemäß § 290 Abs. 1 Z 10 
der Exekutionsordnung nicht pfändbar. 
 

§ 38i 
 
(1) Wer einen Mutter-Kind-Paß-Bonus vorsätzlich oder grob fahrlässig zu Un-
recht bezieht, begeht, sofern die Tat nicht nach anderen Rechtsvorschriften 
strenger zu ahnden ist, eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 150 Euro zu bestrafen. 
Der Versuch ist strafbar. 
 
(2) Die Verjährungsfrist (§ 31 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991) beträgt 
zwei Jahre. 
 

Abschnitt III 
Aufbringung der Mittel 

 
§ 39 

 
(1) Der Aufwand für die nach diesem Bundesgesetz vorgesehenen Beihilfen und 
sonstigen Maßnahmen ist, soweit nicht § 46 etwas anderes bestimmt, von dem 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zu tragen, der vom Bundesminister für 
Umwelt, Jugend und Familie verwaltet wird. Dieser Fonds besitzt keine 
Rechtspersönlichkeit; er besteht aus der Sektion A und aus der Sektion B. 
 
(2) Der Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen, Sektion A, hat den Aufwand 
an Familienbeihilfen zu tragen, der gemäß § 22 den Dienstgebern und auszah-
lenden Stellen zu ersetzen ist. Der Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen, 
Sektion B, hat den übrigen Aufwand für Beihilfen und Maßnahmen nach diesem 
Bundesgesetz zu tragen. 
 
(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 103/2001) 
 
(4) Die Mittel des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen, Sektion A, werden 
durch Beiträge der Dienstgeber (Dienstgeberbeitrag, aufgebracht. 
 
(5) Die Mittel des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen, Sektion B, werden 
wie folgt aufgebracht: 
 
a) Vom Aufkommen an Einkommensteuer sind jährlich 690 392 000 Euro vor Ab-
zug aller im jeweiligen Finanzausgleichsgesetz vorgesehenen Ertragsanteile 
dem Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zuzuweisen, wobei die Zuweisung 
zu 25 vH zu Lasten des Aufkommens an veranlagter Einkommensteuer und zu 75 
vH zu Lasten des Aufkommens an Lohnsteuer zu erfolgen hat. Die Zuweisung 
aus dem Aufkommen an veranlagter Einkommensteuer hat in Teilbeträgen von je 
43 149 500 Euro in den Monaten Februar, Mai, August und November zu erfol-
gen. Die Zuweisung aus dem Aufkommen an Lohnsteuer hat monatlich in Teilbe-
trägen von je 43 149 500 Euro zu erfolgen. Die länderweise Aufteilung hat 
verhältnismäßig dem in den einzelnen Ländern im vorhergehenden Kalenderjahr 
erzielten Aufkommen an veranlagter Einkommensteuer bzw. an Lohnsteuer zu 
entsprechen; 
 



b) durch Anteile am Aufkommen an Körperschaftsteuer und an Einkommensteuer 
nach Maßgabe des jeweiligen Finanzausgleichsgesetzes; 
 
c) durch Beiträge von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben; 
 
d) durch Beiträge der Länder (Länderbeitrag); 
 
e) durch den Überschuß der Gebarung des Ausgleichsfonds für Familienbeihil-
fen, Sektion A. 
 
(6) Die im Abs. 4 und im Abs. 5 lit. c angeführten Beiträge sind aus-
schließliche Bundesabgaben im Sinne des § 6 Z 1 des Finanz-
Verfassungsgesetzes 1948. 
 
(7) Die Mittel des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen sind zweckgebunden 
für den Aufwand an den nach diesem Bundesgesetz vorgesehenen Leistungen. 
 
(8) Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen sind die nach dem 
Unterhaltsvorschußgesetz 1985, BGBl. Nr. 451/1985, zu leistenden Vorschüsse 
auf den gesetzlichen Unterhalt zu zahlen. Die Rückzahlungen für die Vor-
schüsse fließen dem Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen, Sektion B, zu. 
 

§ 39a 
 
(1) Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen ist an die Allge-
meine Unfallversicherungsanstalt für die gesetzliche Unfallversicherung der 
Schüler und Studenten (§ 8 Abs. 1 Z 3 lit. H und i des Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetzes) ab dem Jahr 1991 ein jährlicher Beitrag von 4 360 
000 Euro zu zahlen. 
 
(2) Der Beitrag ist in dem Jahr zu zahlen, für welches er bestimmt ist. 
 
(3) Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen sind den Trägern 
der gesetzlichen Krankenversicherung 70 vH der Aufwendungen für das Wochen-
geld (§ 162 in Verbindung mit § 168 des Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setzes, § 41 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 und § 36 Abs. 2 des 
Arbeitsmarktservicegesetzes, BGBl. Nr. 313/1994) zu ersetzen. 
 
(4) Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen sind der Sozial-
versicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und der Sozialversiche-
rungsanstalt der Bauern der Aufwand für die Teilzeitbeihilfen zur Gänze so-
wie 70 vH der Aufwendungen für die übrigen Leistungen nach dem Bundesgesetz 
über die Gewährung der Leistung der Betriebshilfe (des Wochengeldes) an 
Mütter, die in der gewerblichen Wirtschaft oder in der Land- und Forstwirt-
schaft selbständig erwerbstätig sind, zu ersetzen. 
 
(5) Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen sind die Pensi-
onsbeiträge für die nach § 18a des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
Selbstversicherten den Trägern der gesetzlichen Pensionsversicherung zu 
zahlen. 
 
(6) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 103/2001) 
 
(7) Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen ist der Aufwand 
für die Wiedereinstellungsbeihilfe nach Art. XXI des Karenzurlaubserweite-
rungsgesetzes, BGBl. Nr. 408/1990, zu leisten. 
 

§ 39b 
 
Der Aufwand für die Förderung der Familienberatungsstellen nach dem Famili-
enberatungsförderungsgesetz, BGBl. Nr. 80/1974, ist aus Mitteln des Aus-
gleichsfonds für Familienbeihilfen zu tragen. 
 



§ 39c 
 
(1) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie kann gemeinnützige 
Einrichtungen, die das Angebot 
 
1. qualitativer Elternbildung, 
2. von Mediation oder Eltern- und Kinderbegleitung in Scheidungs- und Tren-
nungssituationen 
 
gewährleisten, auf Ansuchen fördern. 
 
(2) Elternbildung, Mediation sowie Eltern- und Kinderbegleitung in Schei-
dungs- und Trennungssituationen sind unter Beachtung allgemein anerkannter 
wissenschaftlicher Erkenntnisse durch geeignetes Fachpersonal durchzufüh-
ren. Erforderlichenfalls kann der Bund zur entsprechenden Aus- und Weiter-
bildung des Fachpersonals beitragen. Zur Sicherung der kontinuierlichen In-
anspruchnahme von Elternbildungsangeboten kann der Bund notwendige Maßnah-
men zur Bewusstseinsbildung durchführen. 
 
(3) Bei allen Projekten zur Förderung der Elternbildung sowie der Kinderbe-
gleitung ist eine Mitfinanzierung durch die Länder anzustreben. 
 
(4) Auf die Gewährung von Förderungen besteht kein Rechtsanspruch. Förde-
rungen und Aufwendungen nach Abs. 1 bis Abs. 3 sind aus Mitteln des Aus-
gleichsfonds für Familienbeihilfen zu tragen. 
 
(5) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie hat Richtlinien zur 
Förderung der Elternbildung, von Mediation sowie der Eltern- und Kinderbe-
gleitung in Scheidungs- und Trennungssituationen  zu erlassen, in denen das 
Nähere bestimmt wird. Die Richtlinien sind im Amtsblatt zur Wiener Zeitung 
zu veröffentlichen. 
 

§ 39d 
 
Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen sind für die In-
vitro-Fertilisation die Kosten nach Maßgabe des IVF-Fonds-Gesetzes, BGBl. I 
Nr. 180/1999, zu tragen. 
 

§ 39e 
 
(1) Im Zusammenhang mit der Geburt eines Kindes sowie der Gewährung des 
Mutter-Kind-Paß-Bonusses hat der Bundesminister für Gesundheit und Konsu-
mentenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie ein Mutter-Kind-Paß-Untersuchungsprogramm für die Schwangere und 
das Kind mittels Verordnung festzulegen und einen Mutter-Kind-Paß aufzule-
gen. Die Verordnung hat den Umfang, die Art und den Zeitpunkt der ärztli-
chen Untersuchungen zu bestimmen, wobei auf den jeweiligen Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse zur Sicherung der Gesundheit der Schwangeren und des 
Kindes Bedacht zu nehmen ist. Für die Gewährung des Mutter-Kind-Paß-
Bonusses sind fünf Untersuchungen während der Schwangerschaft und fünf Un-
tersuchungen des Kindes vorzusehen. In der Verordnung sind weitere Untersu-
chungen der Schwangeren (zB Ultraschalluntersuchungen) und des Kindes bis 
zur Vollendung des 50. Lebensmonats vorzusehen, deren Durchführung jedoch 
keine Voraussetzung für die Erlangung des Mutter-Kind-Paß-Bonusses ist. Für 
den Nachweis der ärztlichen Untersuchungen hat der Mutter-Kind-Paß einen 
entsprechenden Vordruck zu enthalten. 
 
(2) Der Bundesminister für Gesundheit und Konsumentenschutz im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie oder von diesen be-
auftragte Experten sind im Sinne des Datenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 
565/1978, in der jeweils geltenden Fassung, zur Ermittlung und Verarbeitung 
von persönlichen gesundheitsbezogenen Daten von Müttern und Kindern im Zu-
sammenhang mit dem Mutter-Kind-Paß-Untersuchungsprogramm ermächtigt. Dabei 



können zum ausschließlichen Zweck der Evaluierung Auskünfte über die Mut-
ter-Kind-Paß-Untersuchungen einschließlich der Vorlage des Mutter-Kind-
Passes verlangt werden. Eine Weitergabe personenbezogener Daten ist unter-
sagt. 
 
(3) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und die 
Finanzverwaltung haben auf Verlangen die in ihrem Wirkungsbereich befindli-
chen Daten betreffend das Mutter-Kind-Paß-Untersuchungsprogramm dem Bundes-
minister für Gesundheit und Konsumentenschutz und dem Bundesminister für 
Umwelt, Jugend und Familie oder von diesen Bundesministern beauftragten Ex-
perten für den ausschließlichen Zweck der Evaluierung des Mutter-Kind-Paß-
Untersuchungsprogrammes zur Verfügung zu stellen. Eine Weitergabe personen-
bezogener Daten ist untersagt. 
 
(4) Die nach Abs. 1 vorgesehenen ärztlichen Untersuchungen sind von den 
Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung durchzuführen, und zwar 
 
a) bei Personen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversi-
chert oder freiwillig versichert sind, vom Träger dieser Krankenversiche-
rung, bei mehrfacher Krankenversicherung von dem Versicherungsträger, der 
zuerst in Anspruch genommen wird; 
 
b) bei Personen, für die als Angehörige ein Anspruch auf Leistungen der ge-
setzlichen Krankenversicherung besteht, von dem Versicherungsträger, gegen 
den sich dieser Leistungsanspruch richtet; 
 
c) bei allen übrigen Personen von der nach dem Wohnsitz zuständigen Ge-
bietskrankenkasse. 
 
(5) Für die Durchführung der Untersuchungen kommen insbesondere Vertrags-
ärzte, Einrichtungen der Vertragsärzte oder sonstige Vertragspartner, 
Schwangeren- oder Mütter- und Elternberatungsstellen der Länder oder eigene 
Einrichtungen der Krankenversicherungsträger in Betracht. 
 
(6) Zwischen dem Hautpverband der österreichischen Sozialversicherungsträ-
ger und der Österreichischen Ärztekammer mit Vollmacht und mit Zustimmung 
der Ärztekammern in den Bundesländern ist ein Gesamtvertrag abzuschließen, 
der die Durchführung der nach Abs. 1 vorgesehenen ärztlichen Untersuchungen 
und die Vergütung der ärztlichen Leistungen regelt. Der Gesamtvertrag be-
darf nicht der Zustimmung der Träger der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Die Bestimmungen der §§ 338 bis 351 des Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setzes, des § 181 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 
559/1978, des § 193 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 
560/1978, und des § 128 des Beamten- Kranken- und Unfallversicherungsgeset-
zes, BGBl. Nr. 200/1967, gelten sinngemäß. Der Gesamtvertrag bedarf zu sei-
ner Gültigkeit der Genehmigung des Bundesministers für Gesundheit und Kon-
sumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Jugend und Fami-
lie. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die im Vertrag vorgesehene Ver-
gütung der ärztlichen Leistungen, gemessen an der Vergütung vergleichbarer 
Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung, unangemessen ist. 
 
(7) Die Kosten für die in Abs. 1 vorgesehenen ärztlichen Untersuchungen 
sind für die im Abs. 2 lit. c genannten Personen zur Gänze vom Bundesminis-
ter für Gesundheit und Konsumentenschutz zu tragen; für die übrigen Perso-
nen sind die Untersuchungskosten zu zwei Drittel vom Bundesminister für Ge-
sundheit und Konsumentenschutz und zu einem Drittel von den Trägern der ge-
setzlichen Krankenversicherung zu tragen. Die vom Bundesminister für Ge-
sundheit und Konsumentenschutz zu tragenden Kosten sind gegen Rechnungsle-
gung dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger zu ü-
berweisen, welcher die Aufteilung auf die einzelnen Träger der gesetzlichen 
Krankenversicherung vorzunehmen hat. Der vom Bundesminister für Gesundheit 
und Konsumentenschutz zu leistende Kostenersatz kann im Einvernehmen mit 



dem Bundesminister für Jugend und Familie pauschaliert werden. Auf den Kos-
tenersatz können angemessene Vorschüsse geleistet werden. 
 
(8) Die im Abs. 1 vorgesehenen ärztlichen Untersuchungen können bei den im 
§ 2 Abs. 1 Z 2 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes genann-
ten Personen und deren Angehörigen, für die Krankenfürsorge seitens einer 
Krankenfürsorgeeinrichtung eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers vorge-
sehen ist, auch von dieser durchgeführt werden. Die Kosten für die Untersu-
chungen werden den Krankenfürsorgeeinrichtungen zu zwei Drittel vom Bundes-
minister für Gesundheit und Konsumentenschutz ersetzt, soweit sie die zwi-
schen dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und 
der Österreichischen Ärztekammer vereinbarten Untersuchungskosten nicht ü-
berschreiten (Abs. 4). Der vom Bundesminister für Gesundheit und Konsumen-
tenschutz zu leistende Kostenersatz kann im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nister für Jugend und Familie pauschaliert werden. Auf den Kostenersatz 
können angemessene Vorschüsse geleistet werden. 
 
(9) Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen sind dem Bundes-
minister für Gesundheit und Konsumentenschutz die von diesem nach Abs. 5 
und 6 zu tragenden Kosten für Untersuchungen nach dem Mutter-Kind-Paß und 
die Kosten für die Auflage des Mutter-Kind-Passes zu überweisen. Die Über-
weisung durch den Bundesminister für Jugend und Familie hat innerhalb von 
vier Wochen nach Antragstellung durch den Bundesminister für Gesundheit und 
Konsumentenschutz zu erfolgen. Der Antrag hat den Nachweis über die Ange-
messenheit allfällig zu leistender Vorschüsse an den Hauptverband der ös-
terreichischen Sozialversicherungsträger bzw. über die Fälligkeit der mit 
diesem abgerechneten Beträge zu enthalten; die Kosten für die Auflage des 
Mutter-Kind-Passes sind durch Vorlage der Rechnungskopie 
nachzuweisen. 
 
(10) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 103/2001) 
 

§ 39f 
 
(1) Die für die Schülerfreifahrten und Lehrlingsfreifahrten vorgesehenen 
Tarife können nur im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Umwelt, Jugend 
und Familie und dem Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst 
festgesetzt werden. 
 
(2) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie ist ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst zur 
Durchführung von Schülerfreifahrten und Lehrlingsfreifahrten in Verkehrs-
verbünden oder Tarifverbünden Grund- und Finanzierungsverträge zu schlie-
ßen. 
 
(3) Die erstmalig anfallenden notwendigen Kosten der Hard- und Software für 
die Einbindung der Schüler- und Lehrlingsfreifahrten in die Verkehrsverbün-
de sind je zur Hälfte aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 
und aus Mitteln des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Techno-
logie zu ersetzen. Der Ersatz hat gegen Rechnungslegung innerhalb eines 
halben Jahres im Nachhinein zu erfolgen. 
 

§ 39g 
 
Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen ist dem Bund (Bundes-
minister für Finanzen) im Jahr 2002 bis zum 1. Juli ein Pauschalbetrag von 
21 802 000 Euro zu zahlen, der für den Verwaltungsaufwand bei Vollziehung 
dieses Bundesgesetzes durch die Finanzverwaltung zu verwenden ist. 
 

§ 39h 
 
Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen ist an den Bund für 
Zwecke der Gewährung von Förderungsmaßnahmen nach dem Studienförderungsge-



setz 1992, BGBl. Nr. 305, in den Jahren 2002 und 2003 je ein Betrag von 14 
535 000 Euro zu zahlen. 
 

§ 39i 
 
Die Kosten für Forschungsförderungen und Forschungsaufträge, sowie sonstige 
wissenschaftliche Untersuchungen und Arbeiten im Interesse der Familien und 
Generationenbeziehungen sind aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familien-
beihilfen zu tragen. 
 

§ 39j 
 
(1) Der Aufwand für das Kinderbetreuungsgeld sowie die Kosten für den dies-
bezüglichen Verwaltungsaufwand nach dem Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG), 
BGBl. I Nr. 103/2001, sind aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbei-
hilfen zu tragen. 
 
(2) Der Aufwand für Ersatzzeiten der Kindererziehung nach § 447g Abs. 3 Z 1 
lit. b ASVG in der Fassung BGBl. I Nr. 103/2001 sowie nach § 595 Abs. 2 
ASVG in der Fassung BGBl. I Nr. xxx/2001 ist aus Mitteln des Ausgleichs-
fonds für Familienbeihilfen zu tragen. 
 
(3) Für die Jahre 2002, 2003 und 2004 ist als Beitrag zur Krankenversiche-
rung der Kinderbetreuungsgeldbezieher sowie Karenz (urlaubs)geldbezieher, 
Teilzeitbeihilfenbezieher sowie Bezieher gleichartiger Leistungen nach den 
entsprechenden Bundes- und Landesgesetzen aus Mitteln des Ausgleichsfonds 
für Familienbeihilfen jeweils ein Betrag in Höhe von 72,673 Millionen Euro 
bereitzustellen. Der Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen hat den Jahres-
betrag jeweils in vier gleichen Teilbeträgen der Niederösterreichischen Ge-
bietskrankenkasse zur Aufteilung zu überweisen und zwar jeweils am 20. des 
ersten Monats eines jeden Quartals, erstmals am 20. Jänner 2002. 
 
(4) Die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse hat die vorschussweise 
einlangenden Beiträge gemäß Abs. 3 spätestens bis zum 30. des ersten Monats 
des Quartals vorläufig nach einem Schlüssel aufzuteilen und an die zustän-
digen Träger der Krankenversicherung zu überweisen. Für das Jahr 2002 gilt 
als vorläufiger Schlüssel die Schätzung des Hauptverbandes der österreichi-
schen Sozialversicherungsträger. 
 
(5) Die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse hat die endgültige Auf-
teilung der Mittel gemäß Abs. 3 an die Träger der Krankenversicherung, an 
die im § 2 Abs. 1 Z 2 Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (B-
KUVG), BGBl. Nr. 200/1967, angeführten Krankenfürsorgeanstalten sowie an 
die die Krankenversicherungsbeiträge nach bundes- und landesgesetzlichen 
Bestimmungen tragenden Dienstgeber für jedes Kalenderjahr bis zum 31. Juli 
des Folgejahres vorzunehmen. Hiezu haben die im ersten Satz genannten Kran-
kenversicherungsträger, Krankenfürsorgeanstalten und Dienstgeber die Ab-
rechnungen bis zum 30. April des Folgejahres zu übermitteln. Die Ermittlung 
des Verteilungsschlüssels sowie die Auszahlung hat auf Basis der anteiligen 
endgültigen krankenversicherungspflichtigen Bargeldleistungen zu erfolgen. 
 
(6) Ab 1. Jänner 2005 ist ein Beitrag zur Krankenversicherung in der Höhe 
von 6,8% des Aufwandes des Kinderbetreuungsgeldes nach KBGG, des Karenzgel-
des und der Teilzeitbeihilfe nach dem Karenzgeldgesetz (KGG), BGBl. I Nr. 
47/1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 103/2001, des Karenzurlaubsgeldes nach 
dem Karenzurlaubsgeldgesetz, BGBl. Nr. 395/1974 in der Fassung BGBl. I Nr. 
103/2001 sowie gleichartiger Leistungen nach Bundes- und Landesgesetzen aus 
Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zu tragen. Dieser Beitrag 
kann im Wege der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse bevorschusst 
werden. Die Endabrechnung ist jährlich im Nachhinein vorzunehmen und im We-
ge der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse abzurechnen. 
 



(7) Der Aufwand nach § 49 des Karenzgeldgesetzes, BGBl. I Nr. 47/1997 in 
der Fassung BGBl. I Nr. 103/2001 ist aus Mitteln des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen zu tragen. 
 
(8) Der Aufwand nach §§ 50 und 51 des Karenzgeldgesetzes, BGBl. I Nr. 
47/1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 103/2001 ist aus Mitteln des Ausgleichs-
fonds für Familienbeihilfen zu tragen. 
 
(9) Der Aufwand für das ab 1. Jänner 2002 vom Bund finanzierte Karenzur-
laubsgeld nach dem Karenzurlaubsgeldgesetz, BGBl. Nr. 395/1974 in der Fas-
sung BGBl. I Nr. 103/2001, sowie für gleichartige Leistungen nach den ent-
sprechenden Bundes- und Landesgesetzen für Kinder, die vor dem 1. Jänner 
2002 geboren wurden, ist aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbei-
hilfen im Nachhinein zu refundieren. Höchstens hat eine Refundierung im Um-
fang der Leistungen und Voraussetzungen nach dem Karenzgeldgesetz BGBl. I 
Nr. 47/1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 103/2001, zu erfolgen. In begründe-
ten Ausnahmefällen können darauf auch Vorschüsse geleistet werden. Das Bun-
desministerium für soziale Sicherheit und Generationen bedient sich bei der 
Abwicklung dieser Leistungen der Niederösterreichischen Gebietskrankenkas-
se. Die nach diesem Absatz ausgezahlten Beträge sind bis zum 30. April des 
Folgejahres bei sonstigem Anspruchsverlust unter Angabe von Datenmaterial 
der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse in Rechnung zu stellen. Er-
forderliche Daten im Sinne dieses Absatzes sind Name, Sozialversicherungs-
nummer und Anspruchszeitraum der Leistungsbezieher sowie Höhe der Auszah-
lungsbeträge und Anzahl der Fälle. 
 

§ 39k 
 
(1) Der Aufwand für die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen sowie die Auflage 
des Mutter-Kind-Passes ist nach Maßgabe des Kinderbetreuungsgeldgesetzes, 
BGBl. I Nr. 103/2001, aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 
zu tragen. 
 
(2) Der Aufwand für Informationsmaßnahmen betreffend das Kinderbetreuungs-
geld nach dem Kinderbetreuungsgeldgesetz, BGBl. I Nr. 103/2001, sowie In-
formationsmaßnahmen zur Sicherung der Inanspruchnahme von Mutter-Kind-Pass-
Untersuchungen ist aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zu 
tragen. 
 

§ 40 
 
(1) Überschüsse aus der gesamten Gebarung des Ausgleichsfonds für Familien-
beihilfen sind dem Reservefonds für Familienbeihilfen zuzuführen, der vom 
Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie verwaltet wird. Dieser 
Fonds besitzt Rechtspersönlichkeit und hat seinen Sitz in Wien; er wird 
nach außen vom Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie vertreten. 
 
(2) Die Mittel des Reservefonds für Familienbeihilfen sind zur Deckung all-
fälliger Abgänge aus der Gebarung des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 
bestimmt. Die Mittel des Reservefonds sollen betragsmäßig einem Drittel des 
Gesamtaufwandes des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen im letztabgelau-
fenen Jahr entsprechen. 
 
(3) Der Reservefonds erwirbt 
 
a) mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eine unverzinsliche Forderung 
gegen den Bund in der Höhe des sich aus der Gebarung des Ausgleichsfonds 
für Kinderbeihilfe in den Jahren 1952 bis einschließlich 1954 ergebenden 
Überschusses und des sich aus der Gebarung des nach § 30 des Familienlas-
tenausgleichsgesetzes, BGBl. Nr. 18/1955, errichteten Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ergebenden 
Überschusses sowie 
 



b) eine gleiche Forderung mit Ende des Jahres 1968 in der Höhe des allfäl-
ligen Überschusses des Jahres 1968, mit Ende des Jahres 1969 in der Höhe 
des allfälligen Überschusses des Jahres 1969 und mit Ende des Jahres 1970 
in der Höhe des allfälligen Überschusses des Jahres 1970 des nach § 39 die-
ses Bundesgesetzes errichteten Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen. 
 
Diese Forderungen sind ausschließlich zur Aufrechnung gegen Abgänge des 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (§ 39) zu verwenden. 
 
(4) Ergibt sich in einem Kalenderjahr aus der Gebarung des Ausgleichsfonds 
für Familienbeihilfen ein Überschuß, ist dieser an den Reservefonds für Fa-
milienbeihilfen zu überweisen. Die Abrechnung des Überschusses hat bis spä-
testens Ende April des nachfolgenden Kalenderjahres auf Grund des Teilrech-
nungsabschlusses für den Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zu erfolgen. 
Nach Maßgabe der laufenden Gebarung und des voraussichtlichen Überschusses 
können hierauf Vorschüsse geleistet werden. 
 
(5) Ergibt sich in einem Kalenderjahr aus der Gebarung des Ausgleichsfonds 
für Familienbeihilfen ein Abgang, ist dieser vom Reservefonds für Familien-
beihilfen dem Bund zu ersetzen. Die Abrechnung des Abganges hat bis spätes-
tens Ende April des nachfolgenden Kalenderjahres auf Grund des Teilrech-
nungsabschlusses für den Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zu erfolgen. 
Nach Maßgabe der laufenden Gebarung und des voraussichtlichen Abganges kön-
nen hierauf Vorschüsse geleistet werden. 
 
(6) Sind die flüssigen Mittel des Reservefonds für Familienbeihilfen er-
schöpft, hat der Bund einen Abgang aus der Gebarung des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen in Anrechnung auf seine Verbindlichkeiten gegenüber dem 
Reservefonds für Familienbeihilfen zu tragen. 
 
(7) Sind alle Mittel des Reservefonds erschöpft, hat der Bund die Abgänge 
aus der Gebarung des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen vorläufig aus 
allgemeinen Bundesmitteln zu decken; die von ihm getragenen Abgänge des 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen hat der Bund mit den Überschüssen des 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen in den nachfolgenden Jahren aufzu-
rechnen. 
 
(8) Die Gebarung des Reservefonds für Familienbeihilfen ist alljährlich ab-
zuschließen. Der Gebarungsüberschuß ist auf neue Rechnung vorzutragen. Die 
Forderungen an den Bund gemäß Abs. 3 sind getrennt von den angesammelten 
Überschüssen nach Abs. 4 auszuweisen. 
 
(9) Die flüssigen Mittel des Reservefonds für Familienbeihilfen sind von 
der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur nach dem Bundesgesetz vom 
4. Dezember 1992, BGBl. Nr. 763/1992, auf ein Sonderkonto des Bundes unter 
der Bezeichnung ,,Reservefonds für Familienbeihilfen'' im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie bestmöglich so anzulegen, 
dass darüber bei Bedarf verfügt werden kann. 
 
(10) Der Reservefonds für Familienbeihilfen ist von allen Abgaben befreit. 
 

§ 40b 
 
Abweichend von § 40 werden 33 430 000 Euro zu Lasten der Gebarung des Aus-
gleichsfonds für Familienbeihilfen des Jahres 2002 bis 31. Oktober 2002 dem 
beim Hauptverband eingerichteten Ausgleichsfonds der Träger der Pensions-
versicherung als Beitrag zur Finanzierung der Ersatzzeiten der Kindererzie-
hung (§ 447g Abs. 3 Z 1 lit. b des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) 
zugeführt. 
 

§ 41 
 



(1) Den Dienstgeberbeitrag haben alle Dienstgeber zu leisten, die im Bun-
desgebiet Dienstnehmer beschäftigen; als im Bundesgebiet beschäftigt gilt 
ein Dienstnehmer auch dann, wenn er zur Dienstleistung ins Ausland entsen-
det ist. 
 
(2) Dienstnehmer sind Personen, die in einem Dienstverhältnis im Sinne des 
§ 47 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 stehen, sowie an Kapitalge-
sellschaften beteiligte Personen im Sinne des § 22 Z 2 des Einkommensteuer-
gesetzes 1988. 
 
(3) Der Beitrag des Dienstgebers ist von der Summe der Arbeitslöhne zu be-
rechnen, die jeweils in einem Kalendermonat an die im Abs. 1 genannten 
Dienstnehmer gewährt worden sind, gleichgültig, ob die Arbeitslöhne beim 
Empfänger der Einkommensteuer unterliegen oder nicht (Beitragsgrundlage). 
Arbeitslöhne sind Bezüge gemäß § 25 Abs. 1 Z 1 lit. a und b des Einkommens-
teuergesetzes 1988 sowie Gehälter und sonstige Vergütungen jeder Art im 
Sinne des § 22 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988. 
 
(4) Zur Beitragsgrundlage gehören nicht: 
 
a) Ruhe- und Versorgungsbezüge, 
 
b) die im § 67 Abs. 3 und 6 des Einkommensteuergesetzes 1988 genannten Be-
züge, 
 
c) die im § 3 Abs. 1 Z 10, 11 und 13 bis 21 des Einkommensteuergesetzes 
1988 genannten Bezüge, 
 
d) Gehälter und sonstige Vergütungen jeder Art, die für eine ehemalige Tä-
tigkeit im Sinne des § 22 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 gewährt wer-
den. 
 
e) Arbeitslöhne, die an Dienstnehmer gewährt werden, die als begünstigte 
Personen gemäß den Vorschriften des Behinderteneinstellungsgesetzes be-
schäftigt werden. 
 
Übersteigt die Beitragsgrundlage in einem Kalendermonat nicht den Betrag 
von 1 460 Euro, so verringert sie sich um 1 095 Euro. 
 
(5) Der Beitrag beträgt 4,5 vH der Beitragsgrundlage. 
 
(6) Der Dienstgeberbeitrag wird nach Maßgabe des Bundesgesetzes, mit dem 
die Neugründung von Betrieben gefördert wird, BGBl. I Nr. 106/1999, nicht 
erhoben. 
 

§ 42 
 
(1) Von der Leistung des Dienstgeberbeitrages sind befreit: 
 
a) der Bund, die Länder und die Gemeinden mit Ausnahme der von diesen Ge-
bietskörperschaften verwalteten Betriebe, Unternehmungen, Anstalten, Stif-
tungen und Fonds; die Gemeinden jedoch nur dann, wenn ihre Einwohnerzahl 2 
000 übersteigt; 
 
b) die gemeinnützigen Krankenanstalten (§ 16 des Krankenanstaltengesetzes, 
BGBl. Nr. 1/1957). 
 
(2) Die nach Abs. 1 maßgebende Einwohnerzahl der Gemeinden bestimmt sich 
nach dem Ergebnis der jeweilig letzten Volkszählung. Dieses Ergebnis wirkt 
mit dem Beginn des dem Stichtag der Volkszählung nächstfolgenden Kalender-
jahres. 
 



§ 42a 
 
Das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie kann die Arbeitslöhne 
bestimmter Dienstnehmer von der Beitragsgrundlage für den Dienstgeberbei-
trag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen ausnehmen, wenn die Dienst-
nehmer von einem Dienstgeber im Ausland zur Dienstleistung in das Inland 
entsendet wurden oder die Dienstnehmer von einem Dienstgeber im Inland zur 
Dienstleistung in das Ausland entsendet wurden und die Dienstnehmer vom An-
spruch auf die Familienbeihilfe gemäß § 4 ausgeschlossen sind. 
 

§ 43 
 
(1) Der Dienstgeberbeitrag ist für jeden Monat bis spätestens zum 15. Tag 
des nachfolgenden Monats an das Finanzamt zu entrichten. Arbeitslöhne, die 
regelmäßig wiederkehrend bis zum 15. Tag eines Kalendermonats für das vo-
rangegangene Kalendermonat gewährt werden, sind dem vorangegangenen Kalen-
dermonat zuzurechnen. Die sachliche Zuständigkeit richtet sich nach den für 
die Abfuhr der Lohnsteuer maßgebenden Vorschriften. Für die örtliche Zu-
ständigkeit gilt § 57 Abs. 2 der Bundesabgabenordnung, wobei der Dienstge-
berbeitrag in den Fällen, in denen der Dienstgeber im Bundesgebiet keine 
Betriebsstätte (§ 81 des Einkommensteuergesetzes 1988) hat, an das Finanz-
amt zu leisten ist, in dessen Bereich der Dienstnehmer überwiegend beschäf-
tigt ist. 
 
(2) Die Bestimmungen über den Steuerabzug vom Arbeitslohn (Lohnsteuer) fin-
den sinngemäß Anwendung. 
 

§ 44 
 
(1) Der Beitrag von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben ist 
 
a) von allen land- und forstwirtschaftlichen Betrieben im Sinne des § 1 
Abs. 2 Z 1 des Grundsteuergesetzes 1955, BGBl. Nr. 149, 
 
b) von Grundstücken im Sinne des § 1 Abs. 2 Z 2 des Grundsteuergesetzes 
1955, soweit es sich um unbebaute Grundstücke handelt, die nachhaltig land- 
und forstwirtschaftlich genutzt werden, 
 
im Ausmaß von 125 vH der Beitragsgrundlage zu entrichten. Die Beitrags-
grundlage hinsichtlich der in lit. a angeführten Betriebe ist der für Zwe-
cke der Grundsteuer ermittelte Meßbetrag. Hinsichtlich der in lit. b ange-
führten Grundstücke bildet die Beitragsgrundlage ein besonderer Meßbetrag, 
der sich nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes 1955 ergeben wurde, 
wenn das Grundstück als land- und forstwirtschaftliches Vermögen im Sinne 
des Bewertungsgesetzes bewertet worden wäre. 
 
(2) Für die Erhebung des Beitrages gemäß Abs. 1 ist das Finanzamt zustän-
dig, das für Zwecke der Grundsteuer den Meßbetrag festzusetzen hat; die Be-
stimmungen des Grundsteuergesetzes 1955 finden sinngemäß Anwendung. Die 
Beiträge sind von dem Grundstückseigentümer zu entrichten. 
 

§ 45 
 
(1) Der Beitrag der Länder (Länderbeitrag) beträgt 1,74 Euro je Kalender-
jahr und Landeseinwohner, soweit dieser das 18. Lebensjahr vollendet hat. 
Der Bundesminister für Finanzen hat den Länderbeitrag mit je einem Zwölftel 
von den monatlichen Vorschüssen auf die Ertragsanteile der Länder an den 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben einzubehalten und an den Ausgleichsfonds 
für Familienbeihilfen, Sektion B, abzuführen. 
 
(2) Die Zahl der im Abs. 1 genannten Einwohner bestimmt sich nach dem vom 
Österreichischen Statistischen Zentralamt auf Grund letzten Volkszählung 
festgestellten Ergebnis. 



 
(3) Das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie hat den Beitrag 
der Länder durch Verordnung festzustellen. Die Wirksamkeit einer solchen 
Verordnung ist im Falle einer Volkszählung mit Beginn des Kalenderjahres 
festzusetzen, in dem die Ergebnisse der Volkszählung vom Statistischen 
Zentralamt veröffentlicht werden; im Falle der Änderung von Landesgrenzen 
mit Beginn des der Änderung folgenden Kalenderjahres. 
 

§ 46 
 
(1) Der Bund, mit Ausnahme der von ihm verwalteten Betriebe, Unternehmun-
gen, Anstalten, Stiftungen und Fonds, hat den Aufwand an Familienbeihilfen 
sowie den Aufwand für den Mutter-Kind-Paß-Bonus für seine Empfänger von 
Dienstbezügen sowie von Ruhe- und Versorgungsgenüssen aus eigenen Mitteln 
zu tragen. Der Bund hat ferner den Aufwand an Familienbeihilfen aus eigenen 
Mitteln zu tragen für die Empfänger von Bezügen aus der Kriegsopferversor-
gung, aus der Heeresversorgung und aus der Opferfürsorge. 
 
(2) Die Länder und die Gemeinden, mit Ausnahme der von ihnen verwalteten 
Betriebe, Unternehmungen, Anstalten, Stiftungen und Fonds, haben den Auf-
wand an Familienbeihilfen sowie den Aufwand für den Mutter-Kind-Paß-Bonus 
für ihre Empfänger von Dienstbezügen sowie von Ruhe- und Versorgungsgenüs-
sen aus eigenen Mitteln zu tragen; die Gemeinden jedoch nur, wenn ihre Ein-
wohnerzahl 2 000 übersteigt. Die Einwohnerzahl der Gemeinden bestimmt sich 
nach dem Ergebnis der jeweilig letzten Volkszählung. Dieses Ergebnis wirkt 
mit dem Beginn des dem Stichtag der Volkszählung nächstfolgenden Kalender-
jahres. 
 
(3) Die gemeinnützigen Krankenanstalten (§ 16 Krankenanstaltengesetz, BGBl. 
Nr. 1/1957) haben den Aufwand an Familienbeihilfen sowie den Aufwand für 
den Mutter-Kind-Paß-Bonus für ihre Empfänger von Dienstbezügen sowie von 
Ruhe- und Versorgungsgenüssen aus eigenen Mitteln zu tragen. 
 

Abschnitt IIIa 
ADV-Verfahren 

 
§ 46a 

 
(1) Im Verfahren zur Gewährung von Beihilfen nach diesem Bundesgesetz sind 
die Abgabenbehörden des Bundes berechtigt, die hiefür notwendigen personen-
bezogenen Daten der antragstellenden Personen (des Zahlungsempfängers), der 
im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten oder Lebensgefährten und der 
Kinder automationsunterstützt zu ermitteln und zu verarbeiten; das sind 
folgende Daten: 
 
1. Namen, Titel, Anschrift und Telefonnummer, 
2. Geburtsdatum und Versicherungsnummer gemäß § 31 des ASVG, 
3. Staatsbürgerschaft, 
4. Familienstand und Geschlecht, 
5. Beruf bzw. Tätigkeit, 
6. Firmenbuchnummer, Namen und Anschrift des(r) Dienstgeber(s), 
7. bezugnehmende Ordnungsbegriffe, 
8. Art und Ausmaß der Beihilfe, 
9. Anspruchs- und Berechnungsgrundlagen, 
10. Art, Umfang und Stand der Verfahren, 
11. Bescheide, 
12. Fälligkeitsangaben, 
13. Salden samt Aufgliederungen und Veränderungen, 
14. Banken, 
15. Kontonummern, 
16. Zahlungsbeträge, 
17. Vertreter, Zahlungsempfänger sowie die Art und Dauer der Vollmacht. 
 



(2) Zur Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen ist 
 
1. mit dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger ein 
automationsunterstützter Datenverkehr einzurichten, in dessen Rahmen dem 
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger die Versiche-
rungsnummer und die Namen der anspruchsberechtigten Personen, der im ge-
meinsamen Haushalt lebenden Ehegatten oder Lebensgefährten und der Kinder 
zu übermitteln sind; der Hauptverband der österreichischen Sozialversiche-
rungsträger hat zu diesen Angaben zu übermitteln, ob 
 
a) die Versicherungsnummer und der Name mit den Angaben im Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger übereinstimmt und wenn nicht, 
die Angabe des zu der Versicherungsnummer gespeicherten Namens, 
 
b) und seit wann eine Meldung zur Sozialversicherung verzeichnet ist, 
 
c) in späterer Folge eine Meldung zur oder eine Abmeldung von der Sozial-
versicherung erfolgt, 
 
d) und seit wann Krankengeld und Wochengeld bezogen werden, die für die Ge-
währung von Beihilfen Voraussetzung sind; 
 
2. eine Verknüpfung der in Abs. 1 genannten Daten mit den Einkommensteuer- 
und Lohnsteuerdaten (Art, Umfang und Stand der Verfahren, Berechnungs- und 
Bemessungsgrundlagen sowie sonstige Bescheiddaten) der anspruchsberechtig-
ten Person, des im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten oder Lebensge-
fährten und der Kinder zulässig; 
 
3. auf Anfragen der Abgabenbehörden durch die Arbeitsmarktverwaltung mitzu-
teilen, ob die anspruchsberechtigte Person, der im gemeinsamen Haushalt le-
bende Ehegatte oder Lebensgefährte oder die Kinder Leistungen aus der Ar-
beitslosenversicherung beziehen oder bezogen haben, und in späterer Folge, 
ob eine Leistung zuerkannt wird; die Anfrage hat mit der Angabe der Versi-
cherungsnummer und des Namens zu erfolgen. 
 
(3) Der Beginn und die Durchführung des automationsunterstützten Datenver-
kehrs gemäß Abs. 2 Z 1 und 3 sind vom Bundesminister für Finanzen im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie und dem 
Bundesminister für Arbeit und Soziales nach Anhörung des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger nach Maßgabe der technisch-
organisatorischen Möglichkeiten durch Verordnung zu bestimmen. 
 

§ 46b 
 
In Anträgen auf Gewährung von Beihilfen nach diesem Bundesgesetz sind die 
zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Versicherungsnummern gemäß § 
31 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes anzugeben. 

 
Abschnitt IV 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 
 

§ 47 
 
(1) Ansprüche auf Kinderbeihilfe nach den Bestimmungen des Kinderbeihilfen-
gesetzes, BGBl. Nr. 31/1950, auf Ergänzungsbeträge zur Kinderbeihilfe, Müt-
terbeihilfe und auf Familienbeihilfe nach den Bestimmungen des Bundesgeset-
zes vom 15. Dezember 1954, BGBl. Nr. 18/1955, für die Zeit vor Inkrafttre-
ten dieses Bundesgesetzes sind - sofern sie bei Inkrafttreten dieses Bun-
desgesetzes noch nicht befriedigt worden sind - nach den Bestimmungen die-
ses Bundesgesetzes zu liquidieren. Beihilfenkarten, die nach den Bestimmun-
gen des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 1954, BGBl. Nr. 18/1955, ausge-
stellt wurden, gelten als Familienbeihilfenkarten nach diesem Bundesgesetz. 
 



(2) Anspruch auf Geburtenbeihilfe nach den Bestimmungen dieses Bundesgeset-
zes besteht auch für Geburten, die vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
erfolgt sind, sofern die Antragsfrist gemäß § 34 Abs. 1 noch nicht abgelau-
fen ist. Ist nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 
1954, BGBl. Nr. 18/1955, Geburtenbeihilfe oder Säuglingsbeihilfe ausgezahlt 
worden, sind die ausgezahlt ten Beträge auf die nach den Bestimmungen die-
ses Bundesgesetzes zu gewährende Geburtenbeihilfe für dieselbe Geburt (für 
dasselbe Kind) anzurechnen. 
 
(3) Der Dienstgeberbeitrag (§ 41) nach diesem Bundesgesetz ist erstmals für 
die nach dem 31. Dezember 1967 ausgezahlten Löhne und Gehälter zu entrich-
ten. Auf Zeiträume, die vor dem 1. Jänner 1968 gelegen sind, finden in be-
zug auf die Verpflichtung zur Entrichtung des Dienstgeberbeitrages die Be-
stimmungen des Kinderbeihilfengesetzes, BGBl. Nr. 31/1950, Anwendung. 
 
(4) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über die Ansprüche auf Ersatz 
ausgezahlter Familienbeihilfe gelten auch für die nach dem 31. Dezember 
1967 nach den Bestimmungen des Kinderbeihilfengesetzes, BGBl. Nr. 31/1950, 
und des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 1954, BGBl. Nr. 18/1955, ausgezahl-
ten Kinderbeihilfen, Ergänzungsbeträge und Mütterbeihilfen; sie gelten fer-
ner für die vor dem 1. Jänner 1968 ausgezahlten Kinderbeihilfen, Ergän-
zungsbeträge und Mütterbeihilfen insoweit, als nach den Bestimmungen des 
Bundesgesetzes vom 15. Dezember 1954, BGBl. Nr. 18/1955, ein Ersatzanspruch 
bestand und dieser noch nicht erfüllt worden ist. 
 
(5) § 22 Abs. 3 und 4 gilt sinngemäß auch für die vor dem 1. Jänner 1968 
ersetzten (verrechneten) Kinderbeihilfen, Ergänzungsbeträge zur Kinderbei-
hilfe und Mütterbeihilfen. 
 
(6) § 26 gilt sinngemäß auch für die vor dem 1. Jänner 1968 zu Unrecht be-
zogenen Kinderbeihilfen, Ergänzungsbeträge zur Kinderbeihilfe, Familienbei-
hilfen und Mütterbeihilfen. 
 

§ 48 
 
(1) Personen, die durch das Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes den An-
spruch auf Ernährungsbeihilfe (§ 14 Abs. 2 des Kinderbeihilfengesetzes, 
BGBl. Nr. 31/1950) verlieren, erhalten eine Abfertigung, deren Höhe sich 
nach dem Alter des Angehörigen bestimmt, für den die Beihilfe gewährt wur-
de. Die Abfertigung beträgt für Angehörige 
 
der Geburtsjahrgänge 1892 und früher 3 600 S, 
der Geburtsjahrgänge 1893 bis einschließlich 1902 5 400 S, 
der Geburtsjahrgänge 1903 bis einschließlich 1912 7 920 S, 
der Geburtsjahrgänge 1913 und später 10 800 S. 
 
(2) Der Aufwand an den nach Abs. 1 zu gewährenden Abfertigungen wird aus 
allgemeinen Bundesmitteln getragen. 
 

§ 49 
 
(1) Es treten außer Kraft: 
 
a) das Bundesgesetz vom 15. Dezember 1954, BGBl. Nr. 18/1955, in der Fas-
sung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 52/1956, BGBl. Nr. 265/1956, BGBl. Nr. 
284/1957, BGBl. Nr. 97/1959, BGBl. Nr. 175/1959, BGBl. Nr. 239/1960, BGBl. 
Nr. 171/1961, BGBl. Nr. 171/1962, BGBl. Nr. 83/1963, BGBl. Nr. 251/1963, 
BGBl. Nr. 88/1965 und BGBl. Nr. 3/1967, 
 
b) das Bundesgesetz vom 16. Dezember 1949, BGBl. Nr. 31/1950, in der Fas-
sung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 135/1950, BGBl. Nr. 215/1950, BGBl. Nr. 
161/1951, BGBl. Nr. 104/1953, BGBl. Nr. 18/1955, BGBl. Nr. 265/1956, BGBl. 
Nr. 239/1960, BGBl. Nr. 251/1963, BGBl. Nr. 190/1964 und BGBl. Nr. 88/1965, 



 
c) § 27 des Heeresgebührengesetzes, BGBl. Nr. 152/1956, 
 
d) § 13 des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 1960, BGBl. Nr. 311/1960. 
 
(2) Das Ernährungsbeihilfengesetz, BGBl. Nr. 217/1948, tritt nicht wieder 
in Kraft. 
 

§ 50 
 
Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1968 in Kraft. 
 

§ 50a 
 
(1) Die §§ 9a, 9b Abs. 1 und 35a bis 35f in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 367/1991 treten mit 1. Jänner 1991 in Kraft. 
 
(2) Die §§ 30a Abs. 1 und 2 sowie 30b Abs. 1 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 367/1991 treten mit 1. September 1991 in Kraft. 
 
(3) Die §§ 2a, 3 Abs. 3 und 24 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 
367/1991 treten mit 1. Jänner 1992 in Kraft. 
 
(4) Die §§ 9b Abs. 4, 9c Abs. 1 und 3, 10 Abs. 3, 35 Abs. 3 vierter Satz, 
35 Abs. 4 und 5, 39a Abs. 1 und 39e in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 367/1991 treten an dem der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 
367/1991 folgenden Tag in Kraft. 
 
(5) § 11 tritt mit 31. Dezember 1991 außer Kraft. 
 
(6) § 35 Abs. 6 tritt mit dem der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 
367/1991 folgenden Tag außer Kraft. 
 
(7) § 2a Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 367/1991 tritt 
mit 30. Juni 1995 außer Kraft. 
 

§ 50b 
 
§ 8 Abs. 2 bis 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 696/1991 tritt 
mit 1. Jänner 1992 in Kraft. 
 

§ 50c 
 
(1) Die §§ 2 Abs. 1 und 6 Abs. 2 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 311/1992 treten mit 1. September 1992 in Kraft. 
 
(2) § 8 Abs. 2 bis 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 311/1992 
tritt mit 1. Juli 1992 in Kraft. 
 
(3) Abschnitt Ib in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 311/1992 tritt 
mit 1. September 1992 in Kraft. 
 
(4) Der § 33 Abs. 3 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 
311/1992 tritt an dem der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 311/1992 
folgenden Tag in Kraft. 
 
(5) Die §§ 9 bis 9d treten mit Ablauf des 31. Dezember 1992 außer Kraft; 
sie sind auf Zeiträume vor diesem Stichtag noch anzuwenden. 
 

§ 50d 
 
§ 8 Abs. 5 und 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 531/1993 tritt 
mit 1. Jänner 1994 in Kraft. 



 
§ 50e 

 
Die §§ 2 Abs. 1 lit. f sublit. bb, 6 Abs. 1 (Anm.: richtig: Abs. 2) lit. e 
sublit. bb, 35b Abs. 2 Z 4 und 39a Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 314/1994 treten mit 1. Juli 1994 in Kraft. 
 

§ 50f 
 
(1) § 8 Abs. 2 erster Satz und Abs. 3 erster Halbsatz in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 297/1995 tritt mit 1. Mai 1995 in Kraft. 
 
(2) Die §§ 31 Abs. 1, 31a Abs. 5 und 6, 31b Abs. 2, 31c Abs. 1, Abs. 2 und 
3, 31e, 31g sowie 31h in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 297/1995 
treten mit 1. August 1995 in Kraft. 
 
(3) Die §§ 30b Abs. 1 erster Satz, 30c Abs. 3 erster Satz, 30e Abs. 3, 30f 
Abs. 1, 30f Abs. 2 erster Satz, 30f Abs. 3 und 4, 30g Abs. 1 und 2, 30j 
Abs. 1, 30k Abs. 1, 30m Abs. 3 und 5 sowie 30p Abs. 1 dritter Satz in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 297/1995 treten mit 1. September 1995 
in Kraft. 
 
(4) Die §§ 30c Abs. 4 und 30d Abs. 2 zweiter Satz treten mit 31. August 
1995 außer Kraft. 
 

§ 50g 
 
(1) Die §§ 4 Abs. 6, 10 Abs. 3, 12 Abs. 2, 13, 25, 26 Abs. 1, 39 Abs. 5 
lit. b, 52 sowie § 2 Abs. 1 und 2 des Artikels II, BGBl. Nr. 246/1993, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 treten an dem der Kundma-
chung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 folgenden Tag in Kraft. 
 
(2) § 5 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 tritt 
an dem der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 folgenden Tag 
in Kraft. Soweit bestehende Staatsverträge die Gewährung von Familienbei-
hilfe für Kinder vorsehen, die sich ständig in einem anderen Staat aufhal-
ten, ist § 5 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 297/1995 
weiter anzuwenden, bis völkerrechtlich anderes bestimmt ist. 
 
(3) Die §§ 8 Abs. 8, 15 bis 21, 23, 24 und 30 sowie § 1 des Artikels II in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 246/1993 treten an dem der Kundma-
chung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 folgenden Tag außer Kraft. 
 
(4) Abschnitt II in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 297/1995 tritt 
mit 30. Juni 1996 nach Maßgabe folgender Bestimmungen außer Kraft: 
 
1. Für Kinder, die vor dem 1. Jänner 1997 geboren sind bzw. die vor dem 1. 
Jänner 1997 das erste, zweite oder vierte Lebensjahr vollenden, besteht 
nach den Voraussetzungen der bislang geltenden Rechtsvorschriften noch An-
spruch auf den ersten bzw. zweiten und dritten Teil der Geburtenbeihilfe 
sowie die Sonderzahlung, soweit der Anspruch im Jahr 1996 angefallen wäre. 
 
2. Für Kinder, die vor dem 1. Jänner 1997 geboren sind, besteht weiterhin 
Anspruch auf den zweiten Teil der Geburtenbeihilfe, sofern die Vorausset-
zungen für den erhöhten ersten Teil der Geburtenbeihilfe vorliegen. Die 
Auszahlung kann gemeinsam erfolgen. 
 
3. In bezug auf Kinder, die vor dem 1. Juli 1996 geboren werden, sind die 
§§ 35a bis 35f weiter anzuwenden. 
 
4. Anträge auf Gewährung der Geburtenbeihilfe und der Sonderzahlung sind 
bis längstens 30. November 1997 zu stellen. 
 



(5) Abschnitt II in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 tritt 
mit 1. Juli 1996 in Kraft. 
 
(6) Die §§ 30a Abs. 6 und 39d treten mit 31. August 1996 außer Kraft. An-
sprüche auf Refundierung des Beförderungsaufwandes nach § 39d können bis 
31. Dezember 1996 geltend gemacht werden. 
 
(7) Die §§ 2 Abs. 1 lit. b, aa, 2 Abs. 1 lit. h, 6 Abs. 2 lit. g, 30a Abs. 
1 lit. c und Abs. 2 lit. c, 30a Abs. 3 und 4, 30c Abs. 3, 30d Abs. 2, 30e 
Abs. 1 und 4, 30f Abs. 1 und Abs. 3 lit. a, 30g Abs. 1 und 3, 30h Abs. 2, 
30j Abs. 1, 30k Abs. 1 und 3 sowie 51 Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 201/1996 treten mit 1. September 1996 in Kraft. 
 
(8) Die §§ 2 Abs. 1 lit. b erster Satz, lit. d, e und g, 5 Abs. 1, 6 Abs. 2 
lit. a bis c, 6 Abs. 2 lit. f sowie 6 Abs. 3 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 201/1996 treten mit 1. Oktober 1996 in Kraft. Für eine 
Vollwaise ist § 2 Abs. 1 lit. b, aa in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 201/1996 ab 1. September 1996 anzuwenden. 
 
(9) § 2 Abs. 1 lit. b zweiter bis neunter Satz in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 297/1995 ist letztmalig für das Wintersemester 1996/1997 
anzuwenden. Die Voraussetzungen für die Gewährung der Familienbeihilfe nach 
§ 2 Abs. 1 lit. b, bb in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 
sind auf der Basis des vorangegangenen Studienerfolgs erstmals für das Som-
mersemester 1997 maßgebend. 
 
(10) Die §§ 39e, 46 sowie 51 Abs. 2 Z 6 und 7 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 201/1996 treten mit 1. Jänner 1997 in Kraft; in bezug auf 
die in § 46 genannten Gebietskörperschaften und gemeinnützigen Krankenan-
stalten ist Abs. 4 Z 1 und 2 entsprechend anzuwenden. 
 
(11) § 31g in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 tritt mit 
1. August 1997 in Kraft. 
 

§ 50h 
 
(1) § 39a Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 433/1996 
tritt mit 1. Juli 1996 in Kraft. 
 
(2) § 39f in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 433/1996 tritt mit 1. 
Juli 1996 in Kraft. 
 
(3) Die §§ 2 Abs. 1 lit. b erster Satz, g und h, 6 Abs. 2 lit. F und g in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 433/1996 treten mit 1. Oktober 
1996 in Kraft. § 2 Abs. 1 lit. b zweiter bis neunter Satz in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 297/1995 ist letztmalig für das Wintersemester 
1996/97 anzuwenden. Die Voraussetzungen für die Gewährung der Familienbei-
hilfe nach § 2 Abs. 1 lit. b zweiter bis letzter Satz in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 433/1996 sind auf der Basis des vorangegangenen 
Studienerfolgs erstmals für das Sommersemester 1997 maßgebend. 
 
(4) § 31a Abs. 5 und 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 297/1995 
tritt mit 31. Juli 1997 außer Kraft. 
 
(5) Die §§ 31 Abs. 1, 31a Abs. 1 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 433/1996 treten mit 1. August 1997 in Kraft. 
 
(6) § 39c tritt mit 31. Dezember 1997 mit der Maßgabe außer Kraft, daß An-
sprüche auf Vergütung von Einnahmenausfällen, die bis 31. Dezember 1997 
entstanden sind, bis 30. April 1998 geltend gemacht werden können. Die Un-
terlagen, die zur Errechnung des Einnahmenausfalles erforderlich sind, sind 
bis zur Entlastung durch die Republik Österreich, längstens jedoch bis 31. 
Dezember 2003 aufzubewahren. 



 
§ 50i 

 
§ 8 Abs. 2 und 3, Abschnitt IIb, die §§ 39e, 46 sowie 51 Abs. 2 Z 4 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 14/1997 treten mit 1. Jänner 1997 in 
Kraft. 
 

§ 50j 
 
(1) § 2 Abs. 1 lit. i und § 6 Abs. 2 lit. h in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 8/1998 treten mit 1. Oktober 1996 in Kraft. 
 
(2) § 26 Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 8/1998 
tritt mit 1. Mai 1996 in Kraft. 
 
(3) Die §§ 31 Abs. 1, 31a Abs. 1 bis 4 und 31d Abs. 2 und 3 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 8/1998 treten mit 1. Februar 1998 in Kraft. 
 
(4) § 39e Abs. 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 8/1998 
tritt mit 1. Jänner 1998 in Kraft. 
 

§ 50j 
 
Die §§ 2 Abs. 1 lit. d, e, f sublit. aa und g sowie 6 Abs. 2 lit. b, c, e 
sublit. aa und f in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/1998 tre-
ten mit 1. Jänner 1998 in Kraft. 
 

§ 50k 
 
(1) Die §§ 8 Abs. 2 und 4 erster Satz, 9 erster, zweiter und dritter Satz, 
9a, 9b, 9c, 9d sowie 38f in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
79/1998 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft. 
 
(2) Die §§ 8 Abs. 3 und 4 zweiter Satz und 9 letzter Satz in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 79/1998 treten mit 1. Jänner 2000 in Kraft. 
 
(3) § 12 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/1998 tritt mit 
31. Dezember 1998 außer Kraft. 
 

§ 50l 
 
(1) Die §§ 2 Abs. 1 lit. g und 6 Abs. 2 lit. f in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 23/1999 treten mit 1. Oktober 1996 in Kraft. 
 
(2) Die §§ 30j Abs. 3 und 30k Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 23/1999 treten mit 15. November 1998 in Kraft und mit 31. De-
zember 2003 außer Kraft. 
 
(3) § 2 Abs. 1 lit. b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 23/1999 
tritt mit dem Sommersemester 1999 in Kraft. Die entsprechende Verordnung 
kann bereits vor dem Sommersemester 1999 erlassen werden; sie darf jedoch 
frühestens mit dem Sommersemester 1999 in Kraft gesetzt werden. 
 

§ 50m 
 
Die §§ 39c und 40 Abs. 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
136/1999 treten mit 1. Jänner 2000 in Kraft. 
 

§ 50n 
 
§ 40a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 26/2000 tritt mit 1. 
Juni 2000 in Kraft. 
 



§ 50o 
 
(1) Die §§ 39 Abs. 3, 39d, 39g, 39h, 40b, 41 Abs. 6, 53 und 54 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 treten an dem der Kundmachung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 folgenden Tag in Kraft. 
 
(2) § 26 Abs. 5 tritt an dem der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
142/2000 folgenden Tag außer Kraft. 
 
(3) Die §§ 30a Abs. 1 lit. c, 30a Abs. 2 lit. c, 30a Abs. 5, 30g Abs. 3, 
30k Abs. 3, 31 Abs. 6, 31a Abs. 1 Z 1 lit. a, 31g und 39f Abs. 3 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 treten mit 1. August 2000 
in Kraft. 
 
(4) § 5 Abs. 2 in der am 31. Dezember 2000 geltenden Fassung tritt mit 31. 
Dezember 2000 außer Kraft. 
 
(5) Die §§ 5 Abs. 1, 6 Abs. 3 und 39i in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 142/2000 treten mit 1. Jänner 2001 in Kraft. 
 
(6) § 30c Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 
tritt mit 1. August 2001 in Kraft. 
 

§ 50p 
 
(1) Die §§ 5 Abs. 1, 6 Abs. 3, 8 Abs. 2 bis 4, 29 Abs. 1, 30c Abs. 1 lit. a 
bis lit. c, 30c Abs. 2 lit. a bis lit. c, 30c Abs. 3, 30f Abs. 1, 30f Abs. 
3 lit. a, 30h Abs. 2, 30h Abs. 4, 30j Abs. 1 lit. b, 30n lit. a, 30n lit. 
b, 31h, 32 Abs. 2, 38 Abs. 1, 38d Abs. 2, 38i Abs. 1, 39 Abs. 5 lit. a, 39a 
Abs. 1, 39g, 39h, 40b, 41 Abs. 4 und 45 Abs. 1 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 68/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 
 
(2) § 40a in der am 31. Dezember 2001 geltenden Fassung tritt mit 31. De-
zember 2001 außer Kraft. 
 

§ 50q 
 
(1) Die §§ 39 Abs. 3, 39a Abs. 6 und 39e Abs. 10 in der am 31. Dezember 
2001 geltenden Fassung treten mit 31. Dezember 2001 außer Kraft. 
 
(2) § 39j Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 103/2001 
tritt mit 1. September 2001 in Kraft. 
 
(3) Die §§ 9, 39j Abs. 1 bis 6, Abs. 8 und 9 sowie 39k in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 103/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 
 
(4) Die Abschnitte II und IIb sowie §§ 39e Abs. 1 bis 9 sind in Bezug auf 
Kinder anzuwenden, die bis einschließlich 31. Dezember 2001 geboren werden. 
 

§ 50r 
 
(1) § 39j Abs. 2 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
20/2002 tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 
 
(2) § 8 Abs. 2 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 20/2002 
tritt mit 1. Jänner 2003 in Kraft. 
 

§ 51 
 
(1) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie ist in Angelegenhei-
ten des Familienlastenausgleiches auch Abgabenbehörde im Sinne des § 49 
Abs. 1 der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961. Bei der sich hieraus 
ergebenden Anwendung der Bundesabgabenordnung stehen dem Bundesminister für 



Umwelt, Jugend und Familie die dem Bundesminister für Finanzen nach der 
Bundesabgabenordnung obliegenden Befugnisse zu. 
 
(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
 
1. hinsichtlich des § 12 Abs. 2 und des § 28, soweit es sich um die Befrei-
ung von den Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren handelt, der Bundesmi-
nister für Justiz, 
 
2. hinsichtlich des § 30g Abs. 1 der Bundesminister für Unterricht, Kunst 
und Sport, hinsichtlich der im § 30a Abs. 1 lit. c genannten Schulen der 
Bundeskanzler, jeweils im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Umwelt, 
Jugend und Familie, 
 
3. hinsichtlich der §§ 31a Abs. 5 und 31c Abs. 3 der Bundesminister für Um-
welt, Jugend und Familie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unter-
richt und kulturelle Angelegenheiten, 
 
4. hinsichtlich der §§ 28, 30i Abs. 2, 30q Abs. 2, 31f, 37 Abs. 2 und 38h 
Abs. 2, soweit es sich um die Befreiung von den Stempelgebühren handelt, 
sowie hinsichtlich des § 39 Abs. 5 lit. a, § 45 Abs. 1 zweiter Satz und § 
46a Abs. 3 der Bundesminister für Finanzen, 
 
5. hinsichtlich des § 8 Abs. 6, soweit es sich um die Begutachtung durch 
ein Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen handelt, der Bundesminister 
für Arbeit und Soziales, 
 
6. hinsichtlich des § 39e Abs. 1 und Abs. 8 der Bundesminister für Gesund-
heit und Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Um-
welt, Jugend und Familie, 
 
7. hinsichtlich des § 39e Abs. 3 der Bundesminister für Gesundheit und Kon-
sumentenschutz und der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und dem Bundesminister für 
Arbeit und Soziales, 
 
8. im übrigen der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie. 
 

§ 52 
 
Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze ver-
wiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 
 

§ 53 
 
(1) Staatsbürger von Vertragsparteien des Übereinkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum (EWR) sind, soweit es sich aus dem genannten Überein-
kommen ergibt, in diesem Bundesgesetz österreichischen Staatsbürgern 
gleichgestellt. Hiebei ist der ständige Aufenthalt eines Kindes in einem 
Staat des Europäischen Wirtschaftsraums nach Maßgabe der gemeinschafts-
rechtlichen Bestimmungen dem ständigen Aufenthalt eines Kindes in Öster-
reich gleichzuhalten. 
 
(2) Die Gleichstellung im Sinne des Abs. 1 gilt auch im Bereich der Amts-
sitzabkommen sowie Privilegienabkommen, soweit diese für Angestellte inter-
nationaler Einrichtungen und haushaltszugehörige Familienmitglieder nicht 
österreichischer Staatsbürgerschaft einen Leistungsausschluss aus dem Fami-
lienlastenausgleich vorsehen. 
 

§ 54 
 
Soweit in diesem Bundesgesetz personenbezogene Bezeichnungen nur in männli-
cher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in glei-



cher Weise. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen ist die jeweils ge-
schlechtsspezifische Form zu verwenden. 
 
 



Übergangsrecht/Verfassungsbestimmung 
ÜR 

 
Artikel II 

(Anm.: Zu den §§ 32, 36 und 46, BGBl. Nr. 376/1967) 
 
 
(1) Artikel I Z 1 bis 4 und 6 tritt mit 1. Jänner 1987 nach Maßgabe folgen-
der Bestimmungen in Kraft. 
 
(2) Für die Erlangung des ersten Teiles der erhöhten Geburtenbeihilfe ge-
nügt, wenn das Kind vor dem 1. Oktober 1987 geboren wird, der Nachweis der 
ärztlichen Untersuchungen nach den Rechtsvorschriften in der bisherigen 
Fassung. 
 
(3) Für die Erlangung des zweiten Teiles der Geburtenbeihilfe für Kinder, 
die vor dem 1. Juli 1987 geboren wurden, genügt der Nachweis der ärztlichen 
Untersuchungen nach den Rechtsvorschriften in der bisherigen Fassung. 
 
(4) Anspruch auf die Sonderzahlung (§ 32 Abs. 4 des Familienlastenaus-
gleichsgesetzes 1967 in der Fassung des Artikels I Z 4 dieses Bundesgeset-
zes) besteht für Kinder, die das vierte Lebensjahr nach dem 31. Dezember 
1986 vollenden. Für Kinder, die nach dem 31. Dezember 1982 und vor dem 1. 
Mai 1984 geboren sind, genügt für die Erlangung der Sonderzahlung, abwei-
chend von der Bestimmung im § 32 Abs. 5 des Familienlastenausgleichsgeset-
zes 1967 in der Fassung des Artikels I Z 4 dieses Bundesgesetzes, der Nach-
weis, daß das Kind zwischen dem 46. und 52. Lebensmonat einmal ärztlich un-
tersucht wurde. 
 
 

Artikel II 
(Anm.: zu § 39, BGBl. Nr. 376/1967) 

 
Für das Jahr 1992 erhöht sich der gemäß § 39 Abs. 3 des Familienlastenaus-
gleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, zu leistende Beitrag des Ausgleichs-
fonds für Familienbeihilfen zum Gesamtaufwand (Barleistung einschließlich 
der hierauf entfallenden Krankenversicherungsbeiträge) für das Karenzur-
laubsgeld im zweiten Lebensjahr des Kindes auf 100 vH. Darunter ist der Ge-
samtaufwand für Karenzurlaubsgeld ab dem 309. Kalendertag ab Beginn der je-
weiligen Karenzurlaubsgeldbezüge bis zum Ende des Leistungsbezuges, höchs-
tens bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kindes, bei Karenzur-
laubsgeld bei Teilzeitbeschäftigung aber höchstens bis zur Vollendung des 
dritten Lebensjahres des Kindes, zu verstehen. 
 

Artikel II 
(Anm.: zu § 43, BGBl. Nr. 376/1967) 

 
Es treten in Kraft: 
 
1. Art. I Z 1 bis 6, 9 und 12 dieses Bundesgesetzes mit 1. Jänner 1994. 
2. Art. 1 Z 7 und 8 dieses Bundesgesetzes mit 1.September 1994. 
3. Art. I Z 10 dieses Bundesgesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
Dienstgeberbeiträge für Fälligkeitstage vor dem 15. September 1994 insoweit 
als zum maßgeblichen Fälligkeitstag entrichtet gelten. 
 



(Anm.: zu den §§ 46a und 46b, BGBl. Nr. 376/1967) 
§ 2 

 
(1) Die Familienbeihilfe wird, abgesehen von den Fällen des § 4, für je-
weils zwei Monate innerhalb des ersten Monats durch das Wohnsitzfinanzamt 
automationsunterstützt ausgezahlt. 
 
(2) Die Auszahlung erfolgt durch Überweisung auf ein Scheckkonto bei der 
Österreichischen Postsparkasse oder auf ein Girokonto bei einer anderen in-
ländischen Kreditunternehmung. Bei berücksichtigungswürdigen Umständen er-
folgt die Auszahlung bar im Wege der Postzustellung. 
 
(3) Die Gebühren für die Auszahlung der Familienbeihilfe im Inland sind aus 
allgemeinen Haushaltsmitteln zu tragen. 
 

(Anm.: zu den §§ 46a und 46b, BGBl. Nr. 376/1967) 
§ 3 

 
(1) Das Wohnsitzfinanzamt hat bei Entstehen oder Wegfall eines Anspruches 
auf Familienbeihilfe eine Mitteilung auszustellen, sofern die Auszahlung 
der Familienbeihilfe nicht auf Grund einer Bescheinigung durch die in § 46 
des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, genannten Gebietskörperschaften 
oder gemeinnützigen Krankenanstalten erfolgt. Eine Mitteilung über den Be-
zug der Familienbeihilfe ist über begründetes Ersuchen der die Familienbei-
hilfe beziehenden Person auszustellen. 
 
(2) Wird die Auszahlung der Familienbeihilfe eingestellt, ist die Person, 
die bislang die Familienbeihilfe bezogen hat, zu verständigen. 
 

(Anm.: zu den §§ 46a und 46b, BGBl. Nr. 376/1967) 
§ 4 

 
(1) Die in § 46 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 genannten Ge-
bietskörperschaften und gemeinnützigen Krankenanstalten sind verpflichtet, 
die Familienbeihilfe, nach Maßgabe der Bescheinigung über die Auszahlungs-
verpflichtung, gemeinsam mit den Bezügen auszuzahlen. 
 
(2) Das Wohnsitzfinanzamt entscheidet über die Auszahlungsverpflichtung 
nach Abs. 1. Besteht über die Auszahlungsverpflichtung kein Einvernehmen, 
ist hierüber ein Bescheid zu erlassen. Während des Verfahrens zur Feststel-
lung der Auszahlungsverpflichtung wird die Familienbeihilfe durch das Wohn-
sitzfinanzamt ausgezahlt. 
 
(3) In bezug auf die Verpflichtung zur Auszahlung der Familienbeihilfe für 
einen Kalendermonat sind die Verhältnisse zu Beginn dieses Kalendermonats 
maßgeblich. 
 
(4) Für Familienbeihilfen, die vom Wohnsitzfinanzamt oder von einer in § 46 
des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 genannten Gebietskörperschaft o-
der gemeinnützigen Krankenanstalt ohne Auszahlungsverpflichtung geleistet 
wurden, besteht Anspruch auf Ersatz gegenüber der in § 46 des Familienlas-
tenausgleichsgesetzes 1967 genannten Gebietskörperschaft beziehungsweise 
gemeinnützigen Krankenanstalt oder dem Ausgleichsfonds für Familienbeihil-
fen. Das Recht auf Ersatz verjährt in fünf Jahren, gerechnet vom Ende des 
Kalenderjahres, in dem die Familienbeihilfe ausgezahlt wurde. 
 

(Anm.: zu den §§ 46a und 46b, BGBl. Nr. 376/1967) 
§ 5 
 

(1) Zur Erfüllung der Auszahlungsverpflichtung der in § 46 des Familienlas-
tenausgleichsgesetzes 1967 genannten Gebietskörperschaften und gemeinnützi-
gen Krankenanstalten hat das Wohnsitzfinanzamt eine Bescheinigung auszu-



stellen, die die Grundlage für die Auszahlung der Familienbeihilfe bildet. 
Die Bescheinigung ist nach Maßgabe des Einzelfalles befristet auszustellen. 
 
(2) Die Bescheinigung ist der anspruchsberechtigten Person auszufolgen, die 
sie der zur Auszahlung verpflichteten Gebietskörperschaft oder gemeinnützi-
gen Krankenanstalt zu übergeben hat. 
 
(3) Die Bescheinigung hat insbesondere zu enthalten: 
 
a) die Bezeichnung der ausstellenden Behörde, 
 
b) den Vornamen und Familiennamen, die Versicherungsnummer und die Wohnan-
schrift der anspruchsberechtigten Person, 
 
c) den Vornamen und Familiennamen, die Versicherungsnummer der Kinder, für 
die Familienbeihilfe gewährt wird, 
 
d) den Zeitpunkt, ab dem die Familienbeihilfe auszuzahlen ist, 
 
e) das Datum der Ausstellung. 
 
(4) Die Bescheinigung gilt bis zur Ergänzung, Berichtigung oder Widerruf 
durch das Wohnsitzfinanzamt. 
 
(5) Der Bescheinigung kommt die Wirkung eines rechtskraftfähigen Bescheides 
nicht zu. 
 

Artikel III 
(Anm.: zu § 40, BGBl. Nr. 376/1967) 

 
Der Reservefonds für Familienbeihilfen hat dem Bund (Bundesminister für Fi-
nanzen) im Jahr 1992 einen Pauschalbetrag von 100 Millionen Schilling zu 
zahlen, der ausschließlich für die Schaffung der erforderlichen ADV-
Infrastruktur (Hard- und Software) in den mit der Vollziehung des Familien-
lastenausgleichsgesetzes 1967 befaßten Abgabenbehörden zu verwenden ist. 
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